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„Wir sind, was die Milch angeht, ganz klar Klima-Weltmeister“, erklärte Dr. Holger Hennies anlässlich des Dialogforums auf dem 

Milchviehbetrieb von Hartmut Seetzen (links) in Varel.
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LANDWIRTSCHAFT IST  
SYSTEMRELEVANT

„2022 war ein Jahr mit vielen großen und vor allem unvorhersehbaren Herausforderungen.“  

Das hat Landvolkpräsident Dr. Holger Hennies, seit Juni auch Vizepräsident des  

Deutschen Bauernverbandes (DBV), zum Erntedank gesagt. Aber trotz aller internationalen 

Krisen und politischen Unwägbarkeiten strich er genauso unmissverständlich heraus:  

„Wir Landwirte können zeigen, was wir als Berufsstand leisten und wie wichtig unsere Arbeit für 

die Ernährungs- und Versorgungssicherheit der Menschen ist.“

„Obwohl die  
Getreideernte 

2022 überwiegend 
zufriedenstellend 
war und sogar oft 

über den Erwar-
tungen lag, war 
doch vielerorts 
Missmut unter 

den Landwirtinnen 
und Landwirten zu 

spüren.“

Dr. Holger 
Hennies

Präsident  
Landvolk  

Niedersachsen

D
eutlich mehr Wertschätzung für 
die so wichtige Tätigkeit der Bäu-
erinnen und Bauern ist in vielen 
Gesprächen und Begegnungen  

wieder zu bemerken. Durch den Krieg 
in der Ukraine und den nicht mehr nur 
drohenden, sondern tatsächlich auch 
hierzulande inzwischen spürbaren Kli-
mawandel wird jedem bewusst, dass Äp-
fel nicht vom Himmel fallen und Brot sich 
nicht ohne Zutaten backt. Obwohl die 
Getreideernte 2022 in den meisten Regi-
onen besser als befürchtet war, ist doch 
vielerorts Missmut unter den Landwir-
tinnen und Landwirten zu spüren. Unsi-
cherheiten, zu hohe Kosten und zu vie-
le vorhandene oder drohende Auflagen 
machten und machen den Betrieben das 
Wirtschaften im Jahr 2022 schwer.

Pläne der EU sorgen für Entsetzen
Die aktuellen Herausforderungen und 
auch Pläne wie der von der EU-Kommis-
sion vorgelegte Entwurf einer „Verord-
nung über die nachhaltige Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln“ sorgten 
für blankes Entsetzen auf den Höfen. 
Umweltauflagen, Wasserschutz, Insek-
ten- und Artensterben, Reduzierung der 
Düngung, Fruchtfolgegestaltung und 
Rückbau der Tierhaltung waren wei-
tere große Themen. Sie wurden in der 
Öffentlichkeit bisher diskutiert aus ei-
ner Sichtweise des Überflusses und der 
unbegrenzten Märkte. Die Abhängig-
keit in der Nahrungsmittelproduktion 
von Nachbarländern und Erzeugern aus 
Übersee würde dadurch zukünftig im-
mer größer, vieles teurer.

Ernährung zu sichern, ist systemrele-
vant. Das hat das Landvolk immer wie-
der klar gemacht, dass eine Politik, die 
das Lebensmittelangebot massiv ein-
schränkt und verteuert unverantwortlich 

ist. Das Präsidium hat immer wieder be-
tont, dass die EU für ihren ‚Green Deal‘ 
grundsätzlich andere Vorschläge erar-
beiten muss. Dies haben die Mitglieder 
einer Delegationsreise im Oktober 2022 
zusammen mit Vertretern der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen auch di-
rekt bei Europaabgeordneten und Fach-
leuten in Brüssel vorgebracht.

Die Rückkehr der Gewalt und des 
Vernichtungskrieges nach Europa, mit 
Einfluss auf einen wichtigen Teil der 
Welternährung, Überschwemmungen 
und Stürme in Asien und Amerika, Hitze 
und Dürre in Europa und Afrika haben 
den Menschen brutal vor Augen geführt, 
dass viele Absichtserklärungen auf den 
Prüfstand gehören. 

Für das Landvolk sind Klimaschutz und 
Ernährungssicherheit zwei Seiten dersel-
ben Medaille. Ohne Ernährungssicher-
heit geht die Zustimmung der Menschen 
verloren, ohne Klimaschutz unsere Le-
bensgrundlage: eine ertragreiche Land-
wirtschaft. Den Landwirten bereitet die 
Verordnungswelle aus der EU große Sor-
gen. Sie führt nach wissenschaftlichen 
Berechnungen zu 20 Prozent weniger 
Lebensmittelerzeugung in Europa bei 
gleichzeitig negativen Effekten für das 
Weltklima darf man sich nicht leisten.

Niedersächsischer Weg bedroht
Auch beim Niedersächsischen Weg 
musste das Landvolk in 2022 feststel-
len, dass die zwischen Landespolitik, 
Umweltverbänden und Landwirtschaft 
erreichte Lösung ständig durch „Seiten-
hiebe“ von der Bundes- und EU-Ebene 
bedroht war. Das entmutigte aber nicht, 
weiter an konsensualen Lösungen im 
Umwelt- und Gewässerschutz zu ar-
beiten. Ins Stocken geraten war zudem 
massiv die Tierwohldebatte. Die euro-
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päischen Verbraucherinnen und Ver-
braucher reagierten auf die Folgen des 
Krieges auch an der Ladentheke. Eine 
besonders umweltgerechte Lebensmit-
telerzeugung ist deutlich kostenaufwän-
diger und nur mit geringeren Erträgen 
zu erreichen. Die Verbraucher weichen 
aus ihrer Sicht völlig konsequent auf 
Produkte aus, die sie sich noch leisten 
können.

Vor einem „nie dagewesenen Struk-
turbruch“ warnte Landvolkpräsident 
Dr. Holger Hennies angesichts aktueller 
Entwicklungen in Politik und Gesell-
schaft für die landwirtschaftlichen Be-
triebe und den ländlichen Raum in Nie-
dersachsen kurz vor der Landtagwahl 
in Niedersachsen im Oktober. Vor allem 
die Schweinehaltung musste sich immer 
neuen Herausforderungen stellen, nicht 
zuletzt durch den Ausbruch der Afri-
kanischen Schweinepest (ASP) im Juni 
des Jahres im südlichen Emsland. Das 
Landvolk erneuerte angesichts düsterer 
Aussichten die Forderung nach einer 
„Umstiegsprämie“ für Schweinehalter 

und mahnte die gesicherte Finanzierung 
wichtiger Vorhaben bei der gesellschaft-
lich gewünschten und vom Landvolk 
mitgetragenen Transformation der Land-
wirtschaft an.

Schreiben an Ursula von der Leyen
Das Landvolk Niedersachsen vertritt die 
Interessen von mehr als 75.000 Mitglie-
dern, die in 34 eigenständigen Land-
volkkreisverbänden und Zusammen-
schlüssen organisiert sind und damit 
mehr als 90 Prozent der rund 35.300 
Bauernhöfe in Niedersachsen repräsen-
tieren. 135.000 Menschen sind direkt 
in der Landwirtschaft beschäftigt; rund 
390.000 im gesamten Agribusiness. 

Insgesamt 13 Verbände aus Nie-
dersachsen, die Land- und Forstwirt-
schaft, Grundeigentümer, Frauen und 
junge Menschen im ländlichen Raum in 
Niedersachsen vertreten, haben sich in 
einem gemeinsamen Schreiben an EU-
Kommissionspräsidentin Dr. Ursula von 
der Leyen gewandt und brachten darin 
ihre Sorge über die Auswirkungen der 
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geplanten „Sustainable Use Regulation“ 
(SUR) zum Ausdruck.

Moorschutz als „Mega-Thema“ 
Ebenso intensiv widmete sich das Land -
volk dem Thema Moorschutz. Ein groß -
er Erfolg war die Veranstaltung „Zukunft 
Moor“ im Juni in Bremen. Um eine breit 
akzeptierte Klima-Anpassung der Moor -
regionen in Niedersachsen zu erreichen, 
muss der Bund im Rahmen eines Gesamt -
pakets auch ein eigenständiges Gesetz 
über die Organisation und Finanzierung 
von Maßnahmen zum Klimaschutz in 
Moorgebieten beschließen. Das forderten 
das Landvolk Niedersachsen und der Bre -
mische Landwirtschaftsverband im Beisein 
von Bundeslandwirtschaftsminister Cem 
Özdemir. Auch die Einrichtung einer zen -
tralen Koordinierungsstelle für Klimaschutz 
in den Moorregionen hält das Landvolk für 
sinnvoll.

Beim Thema Wolf wurde der Faktor Zeit 
derweil als entscheidende Größe ausge -
macht. In zahlreichen Gesprächen, mit 
Mahnwachen und in vielen weiteren Ver -

anstaltungen machten die Weidetierhal -
ter auf die Lage aufmerksam. Schnelles 
Handeln seitens der Politik und Mittel für 
die Schadensregulierung bei Wolfsrissen 
wurden vehement eingefordert. Das Ak -
tionsbündnisses Aktives Wolfsmanage -
ment hatte eine Fachtagung mit dem Titel 
„Wolf und Weidetiere – Wie geht es weiter 
mit der Wolfspolitik in Niedersachsen?“ in 
Visselhövede organisiert. Dabei wurde den 
Spitzen der Landespolitik nochmals vor 
Augen geführt, dass 241 Wolfsübergriffe 
mit 685 toten Tieren im vergangenen Mo -
nitoringjahr registriert worden sind.

Seien es das Wolfsmanagement, der Nie -
dersächsische Weg, die Auswirkungen der 
ASP oder der Vogelgrippe, die Preisent -
wicklungen auf den Rohstoffmärkten, eine 
vernünftige Verteilung der Ressource Was -
ser, der Schutz des Bodenmarktes, neue 
Züchtungsprogramme für P�anzen oder 
eine sinnvolle Novellierung der nordwest -
deutschen Höfeordnung: Die Liste der The -
men, mit denen sich der Landesbauernver -
band befasst und für die Mitglieder kämpft, 
ist im Jahr 2022 nicht kürzer geworden.

„Den Landwirten 
bereitet die Ver-
ordnungswelle 

aus der EU große 
Sorgen. 20 Prozent 
weniger Lebens-
mittelerzeugung 

in Europa bei 
gleichzeitig ne-
gativen Effekten 

für das Weltklima 
darf man so nicht 

akzeptieren.“

Helmut  
Brachtendorf
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GAP AB 2023: DER UNENDLICHE 
REFORMPROZESS
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D
er „mutige“ Plan des Bundes -
ministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL), bereits 
nationale Gesetze auf den Weg zu 

bringen, bevor die Basisverordnungen 
der EU Ende 2021 veröffentlicht waren, 
um dann nach Einreichung des Strate -
gieplans der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) zügig die noch ausstehenden Ver -
ordnungen „nachzuschieben“, schien 
aufzugehen. 

Vorschläge des Berufsstandes
Die GAP-Direktzahlungen und die 
GAP-Konditionalitäten-Verordnung wa -
ren schnell verabschiedet. Bei der GAP-
Invekos-Verordnung ging es hingegen 
nur langsam voran. Aber auch an zahl -
reichen Ermächtigungen der Bundeslän -
der, per Rechtsverordnung bestimmte 
Bereiche angepasst zu regeln, wurde ge -
arbeitet. Vorschläge des Berufsstandes 
wurden durchaus aufgegriffen.

Dann geriet der ganze Prozess erneut 
ins Stocken: Zum einen stellte die EU-
Kommission in ihrem „Observation Let -
ter“ vom 20. Mai 2022 auf 50 Seiten 296 
Fragen und Anmerkungen zum deut -
schen GAP-Strategieplan. In einer Kurz -
stellungnahme des BMEL zu diesem 
Schreiben kündigte das BMEL daraufhin 
an, den Plan zu überarbeiten, der Kom -
mission umfangreiche Erläuterungen zu 
geben und vor Wiedereinreichung des 
überarbeiteten Planes mit der Kommis -
sion die wesentlichen Kritikpunkte zu 
klären. Dieser Klärungsprozess konnte 
bis Redaktionsschluss zu diesem Be -
richt nicht abgeschlossen werden. Den -
noch wurde es notwendig, insbesondere 
die GAP-Konditionalitäten aber auch 
die GAP-Direktzahlungen-Verordnung 
noch einmal zu „öffnen“ und in wesent -
lichen Punkten anzupassen.

An den geplanten deutschen Rege -
lungen zur Umsetzung der Konditio -
nalitätsau�agen hatte die Kommission 
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Dr. Wilfried  
Steffens
������������� �
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insbesondere die zahlreichen Länderer -
mächtigungen kritisiert, aber auch wei -
tere in der Verordnung selbst geregelte 
Tatbestände. Geklärt werden konnten 
bis Redaktionsschluss insbesondere fol -
gende, offene Fragen:

GLÖZ 4: Pufferstreifen an Wasserläu -
fen: Die vorgesehene Möglichkeit, per 
Landesverordnung in Gebieten, in de -
nen die landwirtschaftlichen Flächen 
in erheblichem Umfang von End- und 
Bewässerungsgräben durchzogen sind, 
den geforderten Abstand zu verringern, 

wurde von der Kommission akzeptiert. 
Lediglich war noch zu klären, ob diese 
Möglichkeit auch in Roten Gebieten an -
zuwenden ist.

GLÖZ 7: Fruchtwechsel: Hier wurde 
im Zuge der Verhandlungen ein völlig 
neues Modell mit einer „Drittellösung“ 
erarbeitet. Das heißt, auf einem Drittel 
des Ackerlandes des Betriebsinhabers 
ist künftig ein jährlicher Fruchtwechsel 
durchzuführen. Auf mindestens einem 
weiteren Drittel kann durch Anbau von 
Zwischenfrüchten oder Untersaaten der 
Fruchtwechsel auf das 3. Jahr verscho -
ben werden. Auf dem verbleibenden 
Drittel gilt ohnehin ein Wechsel der 
Hauptkultur spätestens im 3. Jahr. Zahl -
reiche Landesermächtigungen zum 
Fruchtwechsel, die ursprünglich geplant 
waren, sollen nach diesem neuen Mo -
dell entfallen. Roggen soll generell vom 
Fruchtwechsel ausgenommen werden.

GLÖZ 8: Nichtproduktive Flächen 
und Landschaftselemente: Dort wurde 
insbesondere die zunächst vorgesehene 
P�icht zur Selbstbegrünung nach Ernte 
der Hauptkultur im Vorjahr ergänzt um 
die Möglichkeit der aktiven Begrünung. 
Eine Forderung des Berufsstandes, die 
auch von der EU-Kommission mitgetra -
gen wurde.

Viele Details sind noch offen
Noch weitestgehend offen waren zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses die -
ses Berichtes Details zu GLÖZ 2: Schutz 
von Feuchtgebieten und Mooren: Hier 
mangelt es noch an der Kulisse, die in 
Niedersachsen nicht vor Ende 2023 er -
stellt sein wird. 

Offen ist darüber hinaus GLÖZ 6: Min -
destbodenbedeckung in sensibelsten 
Zeiten: Es wird eine Lösung zum Pro -
blem der Winterfurche geben. Und: 
BMEL hat inzwischen klargestellt, dass 
die Regelungen zur Winterbegrünung 
erst zum Jahreswechsel 2023/24 greifen 
werden und nicht bereits im kommen -
den Winter.

GLÖZ 9: Verbot der Umwandlung oder 
des Umpflügens von Dauergrünland, 
das als umweltsensibles Dauergrünland 
in Natura-2000-Gebieten ausgewiesen 
ist: Nach einem kurzfristigen Veto der 
Generaldirektion Umwelt musste die 
Umsetzung dieser Regelung zwischen 
BMEL und Generaldirektion Agri neu 
verhandelt werden. Ergebnisse lagen 
bei Redaktionsschluss nicht vor.

Bei den Ökoregelungen hatte die Kom -
mission insbesondere die in Deutschland 
geplanten Fördersätze als zu niedrig kri -
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tisiert. Hier kam es daraufhin partiell zu 
leichten Nachbesserungen.

Reaktion auf die Folgen des Kriegs
Der zweite Grund, warum die Umset -
zung der GAP ins Stocken geraten ist, 
waren die Forderungen nach Ausset -
zung der Fruchtwechsel- und Stillle -
gungsverp�ichtungen als Reaktion auf 
die Folgen des Ukraine-Krieges. Im 
Ergebnis wurde die GAP-Ausnahmen-
Verordnung beschlossen, die ein Ausset -
zen der Regelungen zu Fruchtwechsel 
und eine Ausweitung der Möglichkeiten 
zur Anrechnung von Flächen um pro -
duktive Flächen auf die zu erbringende 
Stilllegung im Umfang von 4 Prozent der 
Acker�äche mit sich brachte. 

Das heißt, Landwirte, die in den Jah -
ren 2021 und 2022 im Rahmen der gel -
tenden Regelungen Flächen stillgelegt 
hatten (z.B. Ökologische Vorrangflä -
chen-Brachen), können einmalig in 2023 
Flächen, auf denen sie Getreide (außer 
Mais), Sonnenblumen oder Legumino -
sen (außer Soja) anbauen, auf die vier -
prozentige Stilllegungsverpflichtung 
anrechnen lassen, aber nur wenn sie die 
bestehenden Brach�ächen auch in 2023 
stilllegen. Landwirte, die ihre Brach�ä -
chen ab dem 1. August 2022 rechtskon -
form gep�ügt haben, um eine Bestellung 
mit Winterkulturen vorzunehmen, wer -
den von dieser Ausnahmemöglichkeit 
ausgeschlossen. Eine Ungleichbehand -
lung, die vom Berufsstand heftig kriti -
siert wurde, aber ohne Erfolg. 

Aus PFEIL wird KLARA
Die Maßnahmen der 2. Säule werden 
zwar nach wie vor auf Landesebene 
umgesetzt, aber nicht mehr als eigen -
ständiges Landesprogramm, sondern 
als Bestandteil des nationalen GAP-
Strategieplans. Dennoch hat es sich Nie -
dersachsen nicht nehmen lassen, dem 
Maßnahmenpaket der 2. Säule einen 
eigenen Namen zu geben. So wird das 
bisherige PFEIL-Programm (Programm 
zur Förderung der Entwicklung im länd -
lichen Raum) künftig unter KLARA (Kli -
ma.Landwirtschaft.Artenvielfalt.Regio -
nale Akteur:innen) „�rmieren“. 

Nach langem Prozess wurden die ge -
planten Maßnahmen Ende 2021 dem 
BMEL zur Aufnahme in den GAP-Strate -
gieplan gemeldet. Durch eine Änderung 
des Verteilungsschlüssels zwischen den 
Bundesländern hat Niedersachsen für 
die neue Förderperiode mehr ELER-Mit -
tel zur Verfügung. Auch das Volumen 
der Umschichtungsmittel aus der 1. Säu -

„Statt die  
vergleichsweise 
einfachen Regeln 

der Direktzah-
lungen auf  

den ELER zu über-
tragen, wurden 
mit dem neuen 
Umsetzungs-

modell der GAP 
die komplizierten 
Regeln des ELER 
auf die Direkt-

zahlungen  
übertragen. 

Ziel verfehlt!“

Johannes 
Schürbrock
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le steigt in Stufen bis 2026 auf 15 Prozent 
deutlich an. Schließlich kommen für die 
Übergangsjahre 2021 und 2022 noch die 
Corona Wiederaufbaumittel hinzu. Zu -
sammen steigt dadurch das verfügbare 
Mittelvolumen in Niederachsen in der 
2. Säule von durchschnittlich 160 Mio. 
Euro auf durchschnittlich 220 Mio. Euro/
Jahr in der neuen Förderperiode.

Der neue Maßnahmenkatalog im 
„KLARA“ sieht einen Mix aus neuen, 
weiterentwickelten aber auch bekannten 
Maßnahmen vor. Neu hinzu kommen die 
„moorschonende Grünlandbewirtschaf -
tung mit Grabeneinstau“, die „nachhal -
tige Nutzung von Acker�ächen in Form 
von extensivem Getreideanbau und der 
dauerhaften Umwandlung von Acker -
land in Grünland“, die „Förderung der 
Sommerweidehaltung von Milchkühen“ 
und die „Bezuschussung der Mehrge -
fahrenversicherung im Obstbau und 
Dauerkulturen“.

Gestrichen aus dem Förderkatalog 
wurden trotz erheblicher Kritik aus dem 
Berufsstand die „Wegebauförderung au -
ßerhalb der Flurbereinigung“, die „För -
derung der Verarbeitung und Vermark -
tung“ und die eigenständige „Förderung 
im Bereich Tourismus und Kulturerbe“.

Konzentration auf Klimaschutz
Die Mittel konzentrieren sich in der neu -
en Förderperiode auf Agrarumwelt- und 
Klimaschutzprogramme, gefolgt von 
der Ökolandbauförderung und Leader. 
Beim geplanten Mitteleinsatz in den Be -
reichen Basisdienstleistungen/Dorfer -
neuerung und AFP gab es im Verlauf der 
Wirtschafts- und Sozialpartner-Beteili -
gung noch eine „Korrektur nach oben“. 
Bei der Flurbereinigung blieb es hinge -
gen bei einer Mittelkürzung von etwa 20 
Prozent.

Nach Genehmigung des nationalen 
GAP-Strategieplans können die KLARA-
Programme dann in 2023 erstmals be -
antragt werden. Die Antragstellung für 
die Agrarumwelt- und Klimamaßnah -
men (AUKM) mit Verp�ichtungsbeginn 
ab dem 1. Januar 2023 konnten bereits 
mit dem GAP-Sammelantrag 2022 unter 
Fristverlängerung bis 31. Juli 2022 auf 
Basis vorläu�ger Richtlinien beantragt 
werden. Sollten sich im Zuge des Ge -
nehmigungsprozesses zum GAP-Strate -
gieplan noch Änderungen in den Richt -
linien ergeben, werden die Antragsteller 
vor Bewilligung der Anträge darauf hin -
gewiesen und haben die Möglichkeit zu 
entscheiden, ob sie an ihrem Antrag fest -
halten oder den Antrag zurückziehen. 
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H
inzu kamen weitere Belastungen, 
wie die Anhebungen der Stan -
dards im Bereich Haltung und 
Umwelt, die die Freude der Land -

wirte über die Marktlage bremsten. 

Knappe Menge, starke Nachfrage
Der Milchrückgang im Jahr 2021 setzte 
sich in Niedersachsen zunächst auch im 
ersten Halbjahr 2021 fort. Im Gegensatz 
zur deutschen Gesamtanlieferungsmen -
ge, die sich etwas unter dem Vorjahres -
niveau befand, kletterte die nieder -
sächsische Milchanlieferung mit einem 
Wachstum von knapp 5 Prozent (Stand 
Oktober) gegenüber dem Vorjahr über 
das Niveau vom Jahr 2020. Nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in ande -
ren EU-Staaten und Milchexportländern 

außerhalb der EU nahm die Milchmen -
genanlieferung bis zur Mitte des Jahres 
ab oder stagnierte. 

Diese Lage führte zu einer Verknap -
pung des Angebots und zu extrem ho -
hen Notierungen von 7,77 Euro pro Ki -
logramm für geformte Butter und 4.155 
Euro pro Tonne Magermilchpulver. Der 
Käse, das niedersächsische „Leitprodukt 
in der Milchverwertung“, in dessen Her -
stellung ein Großteil der in Niedersach -
sen erzeugten Milch �ießt, erreichte ab 
April Rekordwerte von zum Beispiel 5,38 
Euro pro Kilogramm Gouda (Blockware) 
und hielt sich auf diesem Niveau stabil. 

Alle anderen Milchprodukte hielten 
zwar nicht die Preisspitzen, pendeln 
aber ebenfalls auf hohem Niveau. Somit 
konnte der durchschnittliche Milchaus -

HÖHENFLUG AM MILCHMARKT  
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zahlungspreis (ab Hof bei 4 Prozent Ei -
weiß und 3,4 Prozent Fett) mit 51,58 
Cent je kg Milch für die ersten neun 
Monate des Jahres 2022 das Vorjahres -
niveau um 15,57 Cent je kg überschrei -
ten. Diese massiven Preissteigerungen 
werden sich höchstwahrscheinlich noch 
bis zum Ende des Jahres fortsetzen. 

Erster Schnitt gut, danach Dürre
Nachdem der erste Schnitt, der gute bis 
sehr gute Qualitäten erzielte, geerntet 
wurde, setzte vor allem im südlichen 
und östlichen Teil Niedersachsens eine 
Dürre ein. Die benötigten Niederschlä -
ge kamen nur punktuell und führten zu 
sehr unterschiedlichen Gras- und Mais -
beständen. Der zweite Schnitt war quan -
titativ deutlich schlechter, der Dritte ist 
vielerorts vertrocknet. In Ostfriesland 
konnten die Futtervorräte sehr gut ge -
füllt werden, während in den meisten 
anderen Regionen Niedersachsens un -
terdurchschnittlich geerntet wurde. 

Gleichzeitig belasteten steigende Be -
triebsmittelkosten die Betriebe. Bei -
spielsweise stiegen die Preise für Ei -
weißfuttermittel kontinuierlich an. Mit 
dem Ergebnis, dass Rapsschrot im Ver -
gleich zum Vorjahr um 30 Prozent und 
Soja um 40 Prozent teurer war. Aufgrund 
des Krieges in der Ukraine stiegen die 
Milchleistungsfutterpreise zwischenzeit -
lich sogar um bis zu 50 Prozent an, seit 

der Ernte relativierten sich die Preise mit 
einer Steigerung um 30 Prozent im Ver -
gleich zum Vorjahr wieder.

Heimische Standards honorieren
Eine verp�ichtende Kennzeichnung zur 
Herkunft gibt es EU-weit bei Milch und 
Milchprodukten bislang noch nicht. Ein 
Großteil der Verbraucher zeigte zwar 
großes Interesse an der Herkunft der 
Lebensmittel, zur Zahlungsbereitschaft 
gibt es derzeit jedoch keine validen Da -
ten. Die Zusatzkosten für die Verarbeiter 
könnten sich laut einer EU-Studie zwi -
schen vernachlässigbar und 8 Prozent 
der Produktionskosten bewegen (Stand 
2015). 

Bis dato forderte die deutsche Milch -
wirtschaft zur Wahrung des freien Wa -
renverkehrs innerhalb des EU-Bin -
nenmarktes bezüglich des Exports von 
Milchprodukten die Vermeidung natio -
nal verp�ichtender Herkunftskennzeich -
nungen. Im DBV-Fachausschuss Milch 
wurde aufgrund der Diskussion in der 
Haltungskennzeichnung auch die Her -
kunftskennzeichnung neu diskutiert. 

Der Niedersächsischen Milchwirt -
schaft ist es überaus wichtig, dass hö -
here Standards der heimischen Milch -
produkte im Markt besser sichtbar sind 
und entsprechend �nanziell honoriert 
werden. Daher wurde seitens der Nie -
dersächsischen Milchwirtschaft die 

������������������������������
���
������������

AGRARMÄRKTE

„Im Gegensatz 
zu den meisten 
anderen Märk-
ten hat sich der 
Milchmarkt im 

letzten Jahr sehr 
positiv entwi-

ckelt. Die Milcher-
zeuger profitieren 

trotz extrem 
steigender Ko-
sten von der 

guten Marktlage. 
Dennoch wird die 
Stimmung durch 

offene Fragen 
unter anderem 

beim Umbau der 
Tierhaltung und 
Auflagen im Be-

reich Tiergesund-
heit und Umwelt 
getrübt. Diese 
Dinge sollten 

schnellstmöglich 
geklärt werden, 

um für Planungs-
sicherheit bei 

Investitionen zu 
sorgen.“

Manfred  
Tannen
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Forderung formuliert, den weiterentwi -
ckelten Branchenstandard QM-Milch 
gemeinsam mit weiteren Branchenstan -
dards wie Pro-Weideland für alle Milch -
produkte verbindlich ausweisbar zu 
machen und diesen Mehrwert entlang 
der Wertschöpfungskette mit einem ver -
p�ichtenden, transparenten und dauer -
haften Preisaufschlag zu honorieren. 

Auf der Ebene des Deutschen Bauern -
verbandes (DBV) wurde sich darauf ge -
einigt eine verp�ichtende oder �ächen -
deckend umgesetzte Haltungsform- und 
Herkunftskennzeichnung für Rohmilch 
und verarbeitete Produkte zu fordern. 
Diese sollte EU-weit einheitlich umge -
setzt werden und möglichst einfach in 
der Umsetzung sein.

Haltungsform und Tierwohl
Im Jahr 2022 wurde in Deutschland auch 
für die Milch ein wirtschaftsgetragenes 
Label zur Haltungsformkennzeichnung 
eingeführt. Mit den steigenden Milch -
preisen und den, bedingt durch den 
Ukrainekrieg, steigenden Kosten für 
Verbraucherinnen und Verbrauchern in 
vielen weiteren Bereichen, ist die Nach -
frage nach höherpreisigen Lebensmit -
teln, wie Tierwohl- oder Bioprodukten, 
deutlich zurückgegangen. Aus diesem 
Grund waren viele Molkereien noch 
zurückhaltend, was die Beteiligung an 
Mehrwertprogrammen wie dem QM+-
Programm angeht. 

Im Glauben, dass dieses Kaufverhal -
ten nur vorübergehend anhalten wer -
de, wurde von verschiedenen Akteuren 
im Jahr 2022 die Kriterien QM++ (Hal -
tungsformstufe 3) festgelegt. Der we -
sentliche Unterschied ist die Haltung 
der Tiere in einem Offenfrontstall (min -
destens 25 Prozent der Wände offen). 
Alternativ kann für die Anerkennung 
die Weidehaltung oder die Haltung mit 
einem Laufhof sein. 

Revision des QM-Standards 
Darüber hinaus wurde in den Gremien 
der QM auch der QM-Basisstandard 
überprüft. Mehr als 90 Prozent der deut -
schen Milcherzeuger sind QM-zerti -
�ziert. Auch das Landvolk hat sich an 
diesen mitunter hitzigen Diskussionen 
beteiligt und die Interessen der nieder -
sächsischen Milcherzeuger vertreten. 

Neu am QM-Standard ist die An -
passung an gesetzliche Standards. So 
wurden die Formulierungen für die 
Düngebedarfsermittlung und das Ba -
sisrohmilchmonitoring angepasst. K.O.-
Kriterien sind nun das fachgerechte Ver -

öden der Hornanlagen, die Sauberkeit 
der Milchkammer und das Tier-Liege -
platz-Verhältnis. 

Besonders intensiv wurde die Ein -
führung sogenannter Monitoringpro -
gramme diskutiert, bei denen es sich um 
ein QS-Antibiotikamonitoring und die 
Einführung einer Schlachtbefunddaten -
bank handelt. Beides soll nun erst nach 
Ankündigung des QM-Fachbeirats und 
einer 12-monatigen Vorlaufzeit einge -
führt werden. 

Kälberinitiative Niedersachsen
Die Themen Tierschutz und Tierwohl 
sind immer mehr in den Fokus der öf -
fentlichen und politischen Diskussion 
gerückt. Dies betraf auch die Kälberhal -
tung. Dabei stehen aus tierschutzfach -
licher Sicht vor allem die Kälberverluste 
allgemein sowie die Erkrankungsraten 
auf einigen Betrieben in der Kritik. 

Um Verluste und wirtschaftliche Schä -
den – auch in den aufnehmenden Auf -
zucht-, Mast- oder Milcherzeugerbe -
trieben – zu reduzieren, haben einige 
landwirtschaftliche Verbände und Or -
ganisationen ein Expertennetzwerk ge -
gründet. 

Teilnehmer an diesem sind, neben 
dem Landvolk Niedersachsen, Mitarbei -
ter der Landesvereinigung der Milch -
wirtschaft Niedersachsen, der Nieder -
sächsischen Tierseuchenkasse, der VIT 
Verden, des Landeskontrollverbands 
Niedersachsen sowie der Landwirt -
schaftskammer Niedersachsen. Die Käl -
berinitiative Niedersachsen (kurz: KiNi) 
hat sich die nachhaltige Verbesserung 
in den Bereichen Geburts-, Fütterungs-, 
Haltungs- und Gesundheitsmanagement 
zum Ziel gesetzt. 

Kostenfreie Beratungsangebote für 
Tierärzte und Landwirte werden vom 
Ministerium für Ernährung, Landwirt -
schaft und Verbraucherschutz geför -
dert. Die Projektpartner von KiNi ha -
ben die Themen rund um das Thema 
Kälberaufzucht auf einer gemeinsamen 
Homepage (www.kaelberinitiative-nie -
dersachsen.de) gebündelt. 

Zudem hat die Landwirtschaftskam -
mer Niedersachsen ein breit angelegtes 
Beratungskonzept entwickelt, welches 
Workshops, Exkursionen, Arbeitskreise, 
Best-Practice-Vermittlungen und Inten -
sivberatungen für Landwirte mit Bera -
tungsbedarf beinhaltet. An den ersten 
Infoveranstaltungen über das Projekt mit 
Vorträgen aus Wissenschaft und Praxis 
haben mehr als 100 Landwirte und 85 
Tierärzte teilgenommen. 
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D
iese ohnehin schon angespann -
ten Wirtschaftslage der Tierhalter 
wird seit dem Angriff Russlands 
auf die Ukraine noch einmal deut -

lich verschärft. Zwar sind die Fleischer -
löse angestiegen, diese fangen aber die 
gleichzeitig exorbitanten Kostensteige -
rungen im Energie- und Futterbereich 
nicht auf. 

Die Zahl der Schweinehalter 
sinkt um 10 Prozent
Die Zahl der schweinehaltenden Be -
triebe lag zum Stichtag (3. Mai 2022) in 
Niedersachsen nur noch bei 4.400 Un -
ternehmen und hat damit im Vergleich 
zu 2021 um 10,9 Prozent abgenommen. 
Parallel dazu ist die Zahl der Schweine 
in Niedersachsen binnen eines Jahres 
um zehn Prozent auf 7,38 Millionen ge -

sunken und liegt damit so tief wie seit 25 
Jahren nicht. Überproportional hoch ist 
mit 11,9 Prozent der Rückgang der Zahl 
der Zuchtsauen und mit 10,7 Prozent das 
Minus bei der Zahl der Sauenhalter.

Insgesamt bleibt die Lage trotz der ge -
stiegen Erlöse aufgrund der hohen Ener -
gie- und Futterkosten ökonomisch sehr 
angespannt. Zur Vollkostendeckung im 
geschlossenen System (Ferkelerzeugung 
und Mast) ist laut übereinstimmender 
Berechnung von Experten ein Preis -
niveau von rund 2,50 € je kg Schlacht -
gewicht (SG) erforderlich. In Folge des 
geschrumpften Tierbestandes wird der 
Anteil des importierten Schweine�ei -
sches im Lebensmitteleinzelhandel an -
steigen.

Die Bundesregierung hat am 
12.10.2022 einen Gesetzesentwurf für 

VIELEN BAUERN  
FEHLT DIE PERSPEKTIVE
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Kappmeyer
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ein verp�ichtendes staatliches Tierhal -
tungskennzeichen beschlossen. Zu -
nächst nur für Schweine�eisch soll eine 
verbindliche Kennzeichnung über die 
jeweilige Haltungsform informieren. Das 
Landvolk lehnt das Tierhaltungskenn -
zeichengesetz in der vorliegenden Form 
sowie die vorgesehene Änderung der 
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
ab. Der bisherige Gesetzentwurf bedeu -
tet viel Bürokratie und wenig Planungs -
sicherheit für Schweinehalter. Die Tier -
arten Rind und Ge�ügel sind im Entwurf 
noch nicht erfasst.

Gesetzentwurf mit viel Bürokratie 
und wenig Planungssicherheit
Die Haltungskennzeichnung muss au -
ßerdem an eine durchgängige Her -
kunftskennzeichnung gekoppelt wer -
den. Der vorgelegte Gesetzentwurf 
beinhaltet zu viele Schlup�öcher für Im -
porteure und Verarbeitungsbetriebe. Zu -
gleich fehlen neben einem tragfähigen 
Förderkonzept dringend notwendige 
Erleichterungen im Bau- und Genehmi -
gungsrecht, um Betrieben eine Perspek -
tive durch eine Weiterentwicklung in 
höhere Haltungsformen zu ermöglichen. 
Die Landwirtschaft erwartet hier eine 
konkrete Umsetzung der Vorschläge 
der Borchert-Kommission zur Transfor -
mation der Tierhaltung. Darüber hinaus 
fordert das Landvolk eine Umstrukturie -
rungsprämie für Betriebe, denen keine 
Weiterentwicklung möglich ist.

Die aktuelle Programmphase der In -
itiative Tierwohl (ITW) bei Schweinen 
läuft von 2021 bis 2023. Hingegen wur -
den die Lieferverträge zwischen Land -
wirten und den Schlachtbetrieben in 
der Regel als Jahresverträge geschlos -
sen, die sich stillschweigend verlängern. 
Das Schlachtunternehmen Tönnies hat 
mit der Begründung mangelnden Ab -
satzes des teureren ITW-Fleisches eine 
Reihe von Lieferverträgen gekündigt. 
Aufgrund mangelnder Nachfrage sei 
der LEH laut Tönnies nicht bereit, sich 
mit teurerer ITW-Ware einzudecken. 
Dies widerspricht den ursprünglichen 
Absichtserklärungen aller namhaften 
Handelshäuser, das komplette Frisch -
�eischsortiment so schnell wie möglich 
auf ITW-Standard umstellen zu wollen.

Die ITW-Gremien sind aufgefordert, 
eine Lösung herbeizuführen. Des Wei -

teren fordert der Landesbauernverband, 
den ITW-Fonds für Tierwohlzahlungen 
an die teilnehmenden Sauenhalter bei -
zubehalten. Zukünftig sollten außerdem 
nur nach deutschem Standard kastrierte 
ausländische Ferkel als ITW-Schweine 
zugelassen werden.

Rindfleischvorräte 
sind  weltweit knapp
Im ersten Halbjahr lagen auch die 
Schlachtzahlen mit minus neun Pro -
zent deutlich unter dem Vorjahr. Haupt -
ursache für die rückläu�gen Schlacht -
zahlen ist das abnehmende Angebot an 
Rindern. Seit 2014 sinkt der Bestand in 
Deutschland und liegt nun bei elf Mil -
lionen Rinder, allein minus 1,7 Prozent 
zum Vorjahr. Auch die Zahl der rinder -
haltenden Betriebe hat sich weiter ver -
ringert. Innerhalb der vergangenen fünf 
Jahre gaben zehn Prozent der deutschen 
Rinderhalter auf. 

Nach dem starken Preisanstieg der 
Jungbullenpreise bis Anfang April bis 
an die Grenze von sechs Euro �elen die 
Preise bis Mitte Juni wieder zurück auf 
4,60 Euro (R3). Ausgehend von diesem 
Niveau fand eine stetige, notwendige 
Preisbefestigung statt. Das relativ hohe 
Preisniveau für Rindfleisch auf dem 
Weltmarkt stützt die Preise in Deutsch -
land und der EU. Der Markt ist weltweit 
angebotsbedingt knapp versorgt.

Herausforderungen der 
Bullenmast stehen im Blickpunkt
In der Fachveranstaltung Rindermast 
wurden die Herausforderungen der Bul -
lenmast mit Entscheidern der Branche 
und über 300 Teilnehmern diskutiert. 
Dabei wurde nicht nur deutlich, dass 
der DBV und seine Landesbauernver -
bände das politische Sprachrohr für 
die deutsche Bullenmast sind, sondern 
auch, dass die alte Landesregierung es 
nicht geschafft hat, die schlechten För -
derbedingungen für Stallneu- und -um -
bauten für Mastrinder zu verbessern. 
Seit 2017 fordern das Landvolk und die 
Gremien des Tierschutzplans im Rah -
men der Mastrinder-Leitlinie Förder -
programme für bestehende Haltungen. 
Aktuelle Fördermöglichkeiten haben 
sich als nicht praxistauglich erwiesen.  
Im Gegensatz zu NRW erhalten Kälber -
mastbetriebe in Niedersachsen immer 
noch keine Förderung für den Einbau 
weicher Liege�ächen, wie sie aufgrund 
der Änderung der Tierschutz-Nutztier -
haltungsverordnung in 2020 gefordert 
werden. Die neue Landesregierung ist 
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„Die Sauenhalter 
erwarten von der 
Bundesregierung 

die komplette 
Umsetzung  

der Vorschläge 
der Borchert- 

Kommission zur 
Transformation 
der Tierhaltung 
einschließlich 

gesicherter  
Finanzierung,  
Öffnung des  

Bau- und  
Genehmigungs-
rechts für Tier-

wohl-Ställe  
sowie Tierwohl-
kennzeichnung 
und Herkunfts-
kennzeichnung.  

Für Betriebe,  
denen am  

vorhandenen 
Standort 

keine Weiterent-
wicklung ihrer 

Ställe möglich ist,  
fordert das 
Landvolk  

außerdem  
eine  

Umstrukturie-
rungsprämie.“

Enno Garbade
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aufgerufen, zeitnah ein Förderprogramm 
zur Umsetzung der Mastrinder-Leitlinie 
aufzulegen.

ITW Rind und QM+ 
starten schleppend
Mit dem of�ziellen Start der Initiative  
Tierwohl Rindfleisch (ITW) hat der  
Berufsstand mit weiteren Branchenvertre -
tern entscheidende Weichen gestellt, hö -
here Tierwohlniveaus in der Rind  �eisch -
erzeugung umzusetzen. Rind�eisch kann 
so erstmals in die Haltungsformstufe 2 
des Lebensmitteleinzelhandels einge -
ordnet werden. Der Ukrainekrieg hat 
aber den Start ins Stocken gebracht. Alle 
Akteure in der Lebensmittelkette (LEH, 
Schlachtereien, Molkereien, Rinderhal -
ter) stehen im Austausch, ob und wie der 
Start der beiden Programme gelingen 
kann. Man konnte sich darauf einigen, 
die Zahl der unangekündigten Bestand -
schecks bei ITW Rind und QM+ zunächst 
für eine Startphase von drei Jahren deut -
lich zu reduzieren. Außerdem hat man 
sich darauf verständigt, die bei der ITW  
Rind ursprünglich im Frühjahr 2024 vor -
gesehene Einführung zusätzlicher Krite -
rien (z.B. Scheuerbürsten in der Rinder -
mast) zu vertagen. 

Marktposition der 
Rindermäster stärken
Das Landvolk fordert zudem, dass die 
ITW auch eine Zerti�zierung der Be -
triebe für die Haltungsformstufe 3 vor -
bereitet und anbietet (ITW Rind 2.0), 
um die Marktposition der Rindermäster 
zu stärken. Im Falle einer Etablierung 
von zahlreichen unterschiedlichen Sys -

temen durch die Handelshäuser wären 
sonst die Landwirte an einen Abnehmer 
gebunden und könnten ihre Mastrinder 
nicht ohne weiteres anderweitig ver -
markten.

Futter- und Energiepreise 
belasten Geflügelhaltung
Die Ge�ügelhalter waren 2022 vom Fut -
terpreis- und Gaspreisschock massiv be -
troffen. Aufgrund ausbleibender Expan -
sionsschritte im Bereich der Masthühner 
ist der Hähnchenfleischmarkt relativ 
ausgeglichen. Durch kurze Produktions -
zyklen lässt sich das Angebot im Rahmen 
der Integrationen sehr gut steuern und 
schnell anpassen. Die Schlachtereien 
sind bemüht, den Kostenanstieg durch 
deutlich gestiegene Erzeugerpreise aus -
zugleichen. Auch die Großhandelspreise 
sind von Mai bis Juni stark angestiegen, 
ebenso für den Endverbraucher.

Bei Puten gab es einen deutlichen 
Produktionseinbruch, weil der Sektor 
durch Keulungen und Wiedereinstal -
lungsverbote aufgrund von Seuchenbe -
kämpfungsmaßnahmen stark betroffen 
war. Deutschlandweit wurden im Zeit -
raum Juli bis Ende September 2022 rund 
840.000 Puten gekeult. 

In der Eiervermarktung ließen sich 
höhere Preise bis zur Verarbeitungswa -
re erzielen. Direktvermarkter fällt es oft 
schwer, die aufgrund der höheren Ko -
sten erforderlichen Preisanhebungen 
bei den Kunden durchzusetzen. Mit dem 
Anstieg der Energiepreise steht der Ge -
�ügelsektor vor enormen Herausforde -
rungen: Es ist abzusehen, dass auch hier 
der eine oder andere Stall leer bleibt.
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„Von der neuen 
Landesregierung 

erwarte ich  
zeitnah und wie 
vom Tierschutz-

plan gefordert ein 
Förderprogramm 
zur Umsetzung 
der Mastrinder-

Leitlinie.  
Es gibt hier einen  

deutlichen  
Nachholbedarf 
im Vergleich zu 

anderen Bundes-
ländern wie zum 

Beispiel 
Nordrhein- 
Westfalen.“

Martin Lüking
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VETERINÄRWESEN

E
in Kontaktbestand, in den kurz zu -
vor Ferkel aus dem Ausbruchsbe -
stand eingestallt worden waren, 
wurde vorsorglich ebenfalls getö -

tet. Um den Ausbruchsbetrieb wurde 
eine ASP-Sperrzone in den Landkrei -
sen Emsland und Grafschaft Bentheim 
(NOH) eingerichtet, bestehend aus einer 
Schutz- (3 km Radius) und einer Über -
wachungszone (10 km Radius).

200.000 Schweine in Sperrzone
Zu dem Zeitpunkt lagen rund 260 Be -
triebe mit 200.000 Schweinen in der 
Restriktionszone, die tierseuchenrecht -
lichen Beschränkungen wie Verbrin -
gungsverboten gemäß einem Durchfüh -
rungsbeschluss der EU-Kommission bis 
zum 5. Oktober unterlagen. Das Bundes -
ministerium für Ernährung und Land -
wirtschaft (BMEL) hat sich auf Drängen 
des Niedersächsischen Ministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau -
cherschutz (ML) und der Verbände (ins -
besondere Landvolk Niedersachsen und 
ISN) bei der EU-Kommission (KOM) für 
eine Fristverkürzung der Sperrmaßnah -
men auf den 3. September eingesetzt. 
Die Kommission hat die Verkürzung mit 
Hinweis auf die ASP-Seuchenlage in 
Deutschland jedoch abgelehnt.

Probleme mit der Vermarktung
Trotz jahrelanger Vorbereitung auf den 
ASP-Seuchenausbruch im Rahmen der 
Arbeitsgemeinschaft (AG) Krisenpläne 
der Wirtschaft, ist es in Niedersachsen 
nicht gelungen, einen kontinuierlichen 
Ab�uss der Schlachtschweine aus der 
Sperrzone zu generieren. Zahlreiche Ge -
spräche seitens ML mit Wirtschafts- und 
Verbandsvertretern, ISN, Landvolk, Er -
zeugergemeinschaften und Behörden -
vertretern konnten die Bereitschaft der 
Schlacht- und Verarbeitungsbranche 
nicht erhöhen, Tiere aus der Sperrzone 
zur Schlachtung anzunehmen und an -
schließend zu verarbeiten. Dabei gehen 
von diesen Erzeugnissen weder eine 
Gesundheitsgefahr für den Verbraucher 
noch eine Gefahr der Virusverschlep -
pung aus. 

Denn damit Schweine aus der Schutz- 
und Überwachungszone überhaupt zur 
Schlachtung gelangen dürfen, müssen 
sie zuvor negativ auf das ASP-Virus gete -
stet und untersucht worden sein. Das EU-
Recht verlangt zusätzlich, dass sämtliche 
Fleischprodukte von diesen Schweinen 
besonderen „risikomindernden Behand -
lungen (z.B. Wärmebehandlung zur Er -
reichung einer Kerntemperatur von 80 
°C)“ unterzogen werden. Diese Rechts -
lage erzeugte bei Tierhaltern, Tierärz -
ten und Behörden erhebliche Mehrauf -
wendungen, doch auch Schlacht- und 
Verarbeitungsbetriebe waren gefordert, 
Produktionsbedingungen anzupassen 
und neue Vertriebswege für eine einge -
schränkte Produktpalette zu �nden. Nur 
etwa 19.000 Schlachtschweine wurden 
bis zur Aufhebung der Maßnahmen am 
5. Oktober geschlachtet. 

Drohende Tierschutzprobleme konn -
ten nur durch eine günstige Erlasslage 
für Ferkelverbringungen innerhalb der -
selben Lieferkette nach außerhalb der 
Schutz- und Überwachungszone gelöst 
werden. Erhebliche Mindererlöse für 
Ferkel und Schlachtschweine in einer 
ohnehin schon angespannten Marktsitu -
ation waren die Folge. Eine Lösung für 
die entstandenen Mehrkosten lässt bis -
her auf sich warten. Zum Fristende der 
Maßnahmen galt es rund 40.000 über -
schwere Mastschweine aus den Land -
kreisen Emsland und Grafschaft Bent -
heim zu vermarkten. 

ASP ERREICHT NIEDERSACHSEN
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Dr. med. vet. 
Wiebke Scheer
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„Die Schlacht- und 
Verarbeitungs-

wirtschaft sowie 
der Handel dürfen 
sich im Seuchen-

fall nicht ihrer 
Verantwortung 

entziehen, makel-
lose Erzeugnisse 

abzunehmen.“ 

Jörn Ehlers
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VETERINÄRWESEN

„Eine  
Entschädigung für 
die von den ASP-

Restriktionszonen 
betroffenen  
Betriebe, die  
aufgrund der 

staatlich  
angeordneten 

Quarantänemaß-
nahmen 

unverschuldet 
in Not geraten 

sind, ist dringend 
erforderlich.“ 

Georg  
Meiners
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Zur Vorbereitung auf einen Ausbruch 
der ASP in Niedersachsen wurden von 
der niedersächsischen Arbeitsgemein -
schaft Krisenpläne der Wirtschaft diverse 
Maßnahmenpläne und Krisenhand -
bücher erarbeitet, beispielsweise auch 
für Schlachtbetriebe und zum Umgang 
mit gemaßregeltem Fleisch. Die mit der 
Schlachtung und Vermarktung befasste 
Arbeitsgruppe stellte seinerzeit einver -
nehmlich fest, dass eine Schlachtung von 
Schweinen aus Restriktionsgebieten so -
wie die Verarbeitung und Vermarktung 
des Fleisches solcherTiere rechtlich und 
praktisch umsetzbar sein würde. Das ak -
tuelle Tierseuchengeschehen in einem 
Hausschweinebestand ohne Infektionen 
bei Wildschweinen in einer Region mit 
vielen Schweinehaltungen hat jedoch zu 
anderen Erfahrungen geführt.

Lösungsansätze für die Zukunft
Niedersachsen hat sich auf der Agrarmi -
nisterkonferenz im September 2022 für 
das verbindliche Vorhalten von Schlacht- 
und Verarbeitungskapazitäten im Fal -
le von Tierseuchen eingesetzt und das 
BMEL unter Einbindung der Wirtschaft 
um Prüfung gebeten. Neben der Abgel -
tung von Mehraufwänden der Schlacht- 
und Verarbeitungsbetriebe müssen 
Lösungen für die Vermarktung von Flei -
scherzeugnissen aus Sperrzonen über 
unternehmensübergreifende und solida -
risch �nanzierte Modelle gefunden wer -
den. Zudem muss sich der Bund bei der 
EU-Kommission für eine Reduzierung 
der „Dreimonatsfrist“ und eine Absen -
kung der für die Erhitzung des Fleisches 
derzeit vorgesehene Temperatur einset -
zen. Das Landvolk Niedersachsen unter -
stützt diese Forderungen ausdrücklich. 
Unumgänglich ist zudem, dass sich alle 
Wirtschaftsbeteiligten – vom Schlachthof 
bis zum Lebensmitteleinzelhandel – zu 
ihrer gemeinsamen Verantwortung be -
kennen, makellose Erzeugnisse auch im 
Seuchenfall abzunehmen.

Oberstes Gebot für Schweinehalte -
rinnen und Schweinehalter bleibt die 
strikte Einhaltung von Biosicherheits -
maßnahmen, um den Eintrag des Virus 
in ihre Betriebe zu verhindern. Nicht erst 
im Krisenfall, sondern bereits in seuchen -
freien Zeiten müssen Betriebe die rechtli -
chen Vorgaben des neuen Europäischen 
Tiergesundheitsrechts erfüllen und den 
„Schutz vor biologischen Gefahren“ si -
cherstellen. Die Umsetzung muss be -
triebsindividuell erfolgen und in schriftlich 
�xierten Maßnahmenplänen und V erfah -
rensbeschreibungen verankert sein. 

Auf Initiative der Niedersächsischen 
Tierseuchenkasse und des Landvolks 
Niedersachsen wurde daher schon Ende 
November 2021 die Arbeitsgruppe „Bi -
osicherheit in Schweinehaltungen“ 
gegründet. In dieser AG wurde der 
Leitfaden „Biosicherheit in Schweine 
haltenden Betrieben nach dem Tierge -
sundheitsrechtsakt der EU“ inklusive 
Checklisten erarbeitet. Er bietet eine 
Grundlage, den Anforderungen des EU-
Rechts gerecht zu werden. Der Leitfaden 
ist verfügbar unter www.landvolk.net.

Ganzjährig Geflügelpest 
Das FLI geht in seiner aktuellen Risiko -
einschätzung von einer derzeit ganz -
jährigen Präsenz von Ge�ügelpestviren 
im europäischen Raum aus. Trotz eines 
deutlichen Rückgangs im Laufe des 
Frühjahrs 2022 gibt es nach wie vor an 
den Küsten Deutschlands und Europas 
Nachweise von HPAIV H5N1 mit exis -
tenziell bedrohlichen Populationseinbrü -
chen bei koloniebrütenden Seevögeln. 
Damit hat das Ge�ügelpest-Geschehen 
eine neue, sehr besorgniserregende 
Qualität angenommen. 

Es ist damit zu rechnen, dass mit dem 
Vogelzug junge Wildvögel ohne ausrei -
chenden Immunschutz nach Mitteleur -
opa kommen und sich hier mit dem Vi -
rus der Ge�ügelpest in�zieren. Dadurch 
wird der Infektionsdruck auf das Haus -
ge�ügel erheblich zunehmen. Zusätzlich 
besteht die Gefahr, dass die Zugvögel 
neue Ge�ügelpestviren mitbringen. Seit 
Juli 2022 hat das Ge�ügelpestgeschehen 
in Niedersachsen zugenommen. Von 
größter Bedeutung für den Schutz des 
Hausge�ügels vor einer Einschleppung 
der Ge�ügelpest ist die Biosicherheit.

Langfristig sollten Geflügelproduk -
tionssysteme, die sehr anfällig für die 
Ge�ügelpest sind, umstrukturiert wer -
den. Dazu muss die Umnutzung offener 
Putenställe zu zwangsbelüfteten Hähn -
chenställen ermöglicht werden. Im Fo -
kus steht auch die Entwicklung eines 
wirksamen und einfach anzuwendenden 
Impfstoffs gegen die Ge�ügelpest, der 
gleichzeitig eine unkomplizierte Unter -
scheidung von geimpften und in�zierten 
Tieren ermöglicht. Dafür bedarf es eines 
rechtlichen Rahmens, der die Anwen -
dung ermöglicht, ohne gleichzeitig um -
fangreiche Handelsbeschränkungen 
und Verbringungsverbote gegen Be -
triebe mit geimpften Tieren zu verhän -
gen. Mit einem zugelassenen Impfstoff 
ist jedoch frühestens in drei bis fünf Jah -
ren zu rechnen.
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AGRARMÄRKTE

D
ie Kosten für Betriebsmittel wie 
Dünger und P�anzenschutzmit -
tel stiegen in bislang unbekannte 
Höhen, weil Energieträger sich 

deutlich verteuerten. Die Folgen sind 
für die gesamte Branche ein kaum ab -
schätzbarer Risikofaktor. 

Ausgeprägte Trockenheit
Von wenigen Ausnahmen einmal ab -
gesehen, gab es in allen Monaten des 
Jahres 2022 viel zu wenig Regen. Auch 
in diesem Jahr trat eine ausgeprägte 
Frühjahrs- und Sommertrockenheit auf, 
die auf bereits leere Wasserspeicher im 
Boden traf. Die Aussaat in Niedersach -
sen begann, wie die Ernte 2021 beendet 
wurde, mit Niederschlägen, die die Be -

fahrbarkeit der Flächen zwar etwas hi -
nauszögerten, den Wasserspeicher nur 
leicht auffüllten und den Winterungen 
mit folgendem beständigen Herbstwet -
ter einen guten Start ermöglichten. Laut 
dem Landesamt für Statistik Niedersach -
sen (LSN) konnte die Rapsanbau�äche 
um 13% im Vergleich zum Vorjahr zu -
legen. Somit wurde die Ölsaat in Nie -
dersachsen auf 96.000 ha angebaut. 

Die Monate in der ersten Jahreshälfte 
präsentierten sich überdurchschnittlich 
warm und verursachten somit kaum 
Auswinterungsschäden bei den Win -
terungen. Bereits im März zeigten sich 
die ersten Anzeichen der Trockenheit. 
Der Raps hatte neben den auftretenden 
Nachfrösten auch mit Staunässe, Erd -

IM ZEICHEN DER TROCKENHEIT
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Pia Caren 
Bömer
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So erreichen Sie uns:
Kabelkamp 6
30179 Hannover

Telefon: 0511 - 51 54 16 0
E-Mail: info@landvolkdienste.de
www.landvolkdienste.de

Ihr Versicherungsmakler für

Landwirtschaftliche Betriebe
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 „Das Bild, das wir 
Landwirte je nach 

Region auf den 
Feldern vor Augen 

hatten, hat teil-
weise überrascht 
bzw. wurde bestä-
tigt: gute Böden 
erzielten trotz 

geringerer Nie-
derschläge und 
aufgrund guter 

fachlicher Praxis 
noch gute bis sehr 

gute Erträge bei 
der diesjährigen 
Getreideernte. 

Auf sandigen und 
leichten Böden 

hingegen brachen 
aufgrund der 

Trockenheit die 
Erträge ein.“

Karl-Friedrich 
Meyer
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�ohbefall und Vogelfraß zu kämpfen.  
Die extreme Witterung hatte zudem teil -
weise einen Ein�uss auf eine Anbauver -
schiebung zugunsten der Sommerungen. 
So verringerte sich die Anbau�äche von 
Wintergerste um 7,4 % gegenüber dem 
Vorjahr auf 137.400 ha. Der Anbau von 
Sommergerste hingegen stieg um 38 % 
auf 41.700 ha an. Was sicherlich auch an 
der gestiegenen Nachfrage nach Brau -
gerste und den damit einhergehenden 
attraktiven Marktpreisen lag. 

Insgesamt gute Ernte trotz Dürre
Gleichbleibend konstant ist in Nie -
dersachsen der Weizenanbau. Mit rund 
365.600 ha bleibt der Winterweizen auch 
in diesem Jahr die anbaustärkste Frucht. 
In den meisten Teilen Niedersachsens 
begann die Haupternte rund zwei Wo -
chen früher als in den Vorjahren. Ohne 
Regenunterbrechung war die Ernte 
schnell und trocken eingebracht. Auch 
die Ergebnisse �elen positiver aus als 
noch Ende Juni während der jährlich 
stattfindenden Getreiderundfahrt des 
Landvolks von den Teilnehmern pro -
gnostiziert. Trotz anhaltender Dürre in 
den meisten Teilen Niedersachsens la -
gen die Erträge bei den Hauptkulturen 
über dem sechsjährigen Durchschnitt. 
Die Verteilung hingegen war regional 
sehr unterschiedlich. Aus Kreisen des 
Ausschusses für p�anzliche Erzeugnisse 
war zu hören, dass sich in diesem Ex -
tremjahr jeder einzelne Bodenpunkt und 
jeder gefallene Millimeter Regen bzw. 
die Möglichkeit zu beregnen, Auswir -
kungen auf den erzielten Ertrag hatte. 

Aber auch auf die Qualitäten hatte 
die Trockenheit großen Ein�uss. Spe -
ziell beim Winterweizen wurde häu�g 
von zu geringen Proteingehalten berich -
tet. Im Zusammenhang mit den Vorga -
ben der Verarbeiter stellt sich dies als 
Problem dar. Qualitativ guter Brotwei -
zen wird somit trotz der weltweit an -
gespannten Versorgungslage häu�g in 
der Tierfütterung wiederzu�nden sein.  
Die Gesamterntemenge in Niedersach -
sen wird bei Getreide (ohne Mais) auf 
rund 5,9 Mio. t geschätzt. Das entspricht 
einem Zuwachs von 10,7 % zum Vor -
jahr. Deutschlandweit spricht man von 

einer Menge von 43 Mio. t. auf einer 
Anbau�äche von 6 Mio. ha. Weltweit 
betrachtet sagen Analysten des US-
amerikanischen Landwirtschaftsmini -
steriums (USDA) einen neuen Produk -
tionsrekord beim Weizen mit knapp 
780 Mio. t voraus. Demgegenüber wird 
ein höherer Verbrauch mit 790 Mio. t 
unterstellt, sodass der Verbrauch die 
Erzeugung übersteigen wird und die 
Vorräte weiter sinken werden. Nach 
Aussage der USDA wird das niedrigste 
Niveau der letzten sechs Jahre erreicht.  
Hinsichtlich der Getreidepreisentwick -
lung, basierend auf den Daten des FAO-
Getreidepreisindex, war bereits seit 
Mitte 2020 ein deutlicher Aufwärtstrend 
erkennbar. Im Mai diesen Jahres er -
reichte der Index mit 173,5 einen histo -
rischen Höchststand. Von Anfang Juni 
bis Ende Juli relativierte sich der Index 
jedoch wieder und sank auf 147,3 ab. 

Begrenzender Faktor beim Getreide -
handel ist in diesem Jahr eindeutig der 
Frachtraum. Neben steigenden Betriebs -
mittelkosten fehlt Personal, was sich in 
den letzten Monaten als großer Risiko -
faktor sowohl im nationalen als auch in -
ternationalen Geschäft zeigte. Die Situ -
ation bleibt voraussichtlich angespannt, 
da mit der Rübenkampagne weiterer 
Frachtraum gebunden wird. 

Sorge um Ernährungssicherheit
Neben all den witterungsbedingten und 
politischen Herausforderungen und der 
Sorge um den Erhalt der Ernährungssi -
cherheit aufgrund des Ukrainekrieges, 
sehen sich die Landwirte und Landwir -
tinnen in diesem Jahr zusätzlich noch 
mit der erneuten Verschärfung europä -
ischer Vorgaben konfrontiert. 

Im Juni diesen Jahres wurde von Sei -
ten der EU-Kommission ein Papier zur 
deutlichen P�anzenschutzmittelreduk -
tion veröffentlich. In welcher Form die 
nationale Umsetzung durchgeführt 
wird, muss in den nächsten Wochen 
und Monaten aufmerksam beobachtet 
und intensiv begleitet werden, um den 
niedersächsischen Bäuerinnen und Bau -
ern auch zukünftig eine gesicherte und 
wettbewerbsfähige Perspektive zu ge -
währleisten.
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D
er Ökolandbau in Niedersachsen 
wächst stetig, die Öko-Fläche 
beträgt laut jüngsten Zahlen für 
2021 in Niedersachsen 143.024 

Hektar. Gegenüber dem Jahr 2020 mit 
137.694 Hektar bedeutet das ein Wachs -
tum von 3,9 Prozent, sodass es noch ein 
weiter Weg bis zum vom Land Nieder -
sachsen politisch formulierten Ziels ist, 
bis 2025 die Gesellschaft mit 15 Prozent 
ökologisch produzierten Lebensmitteln 
versorgen zu wollen. 

Schwankende Nachfrage 
Denn eines ist klar: In größerem Maße 
Öko-Lebensmittel zu produzieren, wür -
de nur funktionieren, wenn sich das 
Verbraucherverhalten massiv umkehrt. 
Die Coronakrise mitsamt verstärktem 
„Kochen in den eigenen vier Wänden“ 

DIE ZEIT FÜR ÖKOLANDBAU 
 IST JETZT!
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Silke  
Breustedt-
Muschalla
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„Ökolandbau  
liefert die  

Antworten auf die 
Fragen der  

Gesellschaft“ 

Carsten Bauck
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hat die Nachfrage nach Biowaren ver -
stärkt, sodass insgesamt zu wenig Öko-
Lebensmittel auf dem Markt waren. Seit 
dem Ukrainekrieg hat diese Nachfrage 
jedoch massiv nachgelassen: Es gibt zu 
viele Bio-Lebensmittel auf dem Markt 
mit der Folge, dass die notwendigen 
Preise nicht erzielt werden können. 

Doch Ökobauern sind davon über -
zeugt, dass wenn Krieg und Energiekri -
se überwunden sind, die Bio-Branche 
wieder Fahrt aufnehmen wird. Deshalb 
sollten Landwirte, die ihren Betrieb von 
konventionell auf ‚bio‘ umstellen wollen, 
azyklisch handeln und sich jetzt Gedan -
ken und Pläne machen. 

Schließlich liefert der Ökolandbau 
langfristig mit dem Wissen von Gene -
rationen zu Wasser, Land und Luft die 
Antworten für eine zukunftsfähige und 
nachhaltige Landwirtschaft. In Nie -
dersachsen haben vergangenes genau 
200 landwirtschaftliche Betriebe auf 
Ökolandbau umgestellt, die Gesamtan -
zahl der Öko-Betriebe lag 2021 somit 
bei 2.453.

Biobauer aus Überzeugung
Diese Biobauern haben sich nicht und 
auch umstellungswillige Landwirte 
sollten sich nicht von der neuen EU-Bio-
Verordnung abschrecken lassen. Mittels 
der sogenannten delegierten Rechtsakte 
versucht die EU aus der alten EU-Ver -
ordnung etwas Praktisches zu machen 
und nimmt dabei alle Ökobauern in Sip -
penhaft. Dabei haben die Verantwort -
lichen in der EU das Grundverständnis 
von „bio“ nicht begriffen: Biobauern be -
treiben Ökolandbau aus Überzeugung. 

Doch weil immer mehr Anbieter auf 
den Markt kommen, werden auch mehr 
schwarze Schafe befürchtet. Die Bio-
Kontrolle wird mit der EU-Verordnung 
als Beleg angeführt, dass Biobauern 
sauber arbeiten. Strafen gegen Verstöße 
müssen sein, aber diese neue Verord -
nung widerspricht dem Geist und der 
Gesinnung der Öko-Szene – lautet der 
Tenor aus dem Ausschuss Ökolandbau.
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AGRARMÄRKTE 

D
azu hat der Vorstand Positionspa -
pier zu Photovoltaik-Frei�ächen -
anlagen (PV-FFA) beschlossen. 
„Damit wollen wir verhindern, 

dass insbesondere landwirtschaftliche 
Betriebe ihre Pachtflächen verlieren, 
die sie beispielsweise dringend als Fut -
tergrundlage für ihre Tierwohlställe be -
nötigen“, erläutert  Jochen Oestmann, 
Vorstandsmitglied und Vorsitzender des 
Ausschusses erneuerbare Energien im 
Landvolk Niedersachsen.

Solaranlagen auf Moorflächen
Der Vorstand fordert zudem, dass auf -
grund der bestehenden Nutzungskon -
kurrenz alle Potentiale auf Dach- und 
Konversionsflächen vorrangig aus -
zuschöpfen sind. Bei der Solarpark-
Standort�ndung sind insbesondere er -
tragsschwache und schlecht nutzbare 
Standorte zu berücksichtigen. Oestmann 
betont in diesem Zusammenhang, dass 
auch die Potentiale von PV-Anlagen auf 
Moor�ächen („Moor-PV“) auszuschöp -
fen sind. Auch die gleichzeitige Nutzung 
von landwirtschaftlichen Flächen zur 
Solarstromerzeugung (sog. „Agri-PV“) 
kann in bestimmten Konstellationen 
sinnvoll sein.

Gute Planung von PV-Freiflächen
Aus dieser Positionierung heraus hat 
der Landesverband gemeinsam mit der 
Landwirtschaftskammer ein Konzept für 
eine „gute Planung von PV-FFA“ entwi -
ckelt und gegenüber Politik und Kom -

munen vertreten. Wesentlicher Inhalt 
des Konzeptes ist, dass vor einer Solar -
parkausweisung die landwirtschaftliche 
Fachbehörde den beabsichtigten Stand -
ort auf seine Verträglichkeit mit vor 
Ort wirtschaftenden Betrieben und mit 
der örtlichen Agrarstruktur untersucht. 
Dieses Vorgehen �ndet breite Unter -
stützung, so hat es auch in den Kriteri -
enkatalog der Stadt Walsrode Einzug 
gefunden.

In einer gemeinsamen Veranstaltung 
mit der Landwirtschaftskammer  und 
dem Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebund wurde das Konzept der 
guten Planung von PV-FFA einer breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt und fand auch 
ausdrückliche Zustimmung des Umwelt -
ministers.

Konzept für Dienstleistung
Zur Frage, inwieweit Mitglieder bei dem 
Bestreben, Solarparks zu realisieren, un -
terstützt werden können, erarbeiten die 
Kreisverbände gemeinsam mit dem Lan -
desverband auf Ebene der Betriebsmit -
tel-GmbH ein Modell, mit dem Dienst -
leistungen über Kreisverbände deren 
Mitgliedern angeboten werden können. 

Das Landvolk Niedersachsen hält es 
für sinnvoll, auf kohlenstoffreichen Bö -
den PV-FFA zu realisieren. Gerade im 
Zusammenhang mit dem Moorschutz er -
gibt dies Sinn. Die Beschattung von wie -
dervernässten Flächen dient dem Moor -
schutz, und zudem können Wertverluste 
der Flächen über aus der Sonnenstrom -

BAUERN BENÖTIGEN  
IN ERSTER LINIE 

FLÄCHEN ZUM ANBAU  
VON LEBENSMITTELN
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AGRARMÄRKTE

„Dank der Hilfe 
des Umwelt-

ministers  Olaf 
Lies ist den Bio-
gasanlagenbe-

treibern auf prag-
matische Weise 

geholfen worden.“

Jochen  
Oestmann
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erzeugung resultierenden Wertschöp -
fung kompensiert werden.

Gangbaren Weg gefunden
Mit Biogasanlagen wird Strom erzeugt 
und die dabei anfallende Wärme in vie -
len Fällen an private Haushalte oder Ge -
werbebetriebe geliefert. Um die kontinu -
ierliche Wärmelieferung sicherzustellen, 
wurde bisher mit den Netzbetreibern 
vereinbart, dass die Biogasanlagen im 
Fall von Netzüberlastungen nachrangig 
abgeregelt bzw. diese lediglich bis zu 50 
Prozent der installierten Leistung herun -
tergefahren werden. 

Nunmehr haben die Netzbetreiber 
unter Berufung auf das „Redispatch 2.0 
– Regime“ das bisherige Vorgehen auf -
gekündigt. Nach den Vorgaben des En -
ergiewirtschaftsrechts werden alle EE-
Anlagen hinsichtlich der Abregelung 
gleichbehandelt, weshalb die begrün -
dete Gefahr besteht, dass im Fall der 
vollständigen Abregelung keine Wär -
me geliefert werden kann und auf fos -
sile Energieträger ausgewichen werden 
muss. 

Daher setzten sich insbesondere die 
Bioenergieverbände auf Bundesebe -
ne für eine generelle Regelung ein, die 
sicherstellt, dass eine Abregelung von 
Biogasanlagen lediglich bis auf das Ni -
veau von 50 Prozent der installierten Lei -
stung erfolgt. Dies stößt aber bisher auf 
taube Ohren.

Unabhängig davon ist es vor dem 
Hintergrund der aktuellen Gasnot -
lage zwingend geboten, Biogasanla -
gen von der Abschaltung auszuneh -
men bzw. nachrangig abzuregeln.  
Mit dieser Botschaft ist der Ausschuss -
vorsitzende Jochen Oestmann an Um -
weltminister Olaf Lies herangetreten. 
Lies bot daraufhin an, ein Gespräch mit 
der Bundesnetzagentur (BNetzA) zu or -
ganisieren. Gemeinsam mit dem LEE 
und dem Fachverband wurde ein gang -
barer Weg gefunden, den die Bundesnet -
zagentur akzeptiert und kommuniziert. 
„Dank der Hilfe des Umweltministers ist 
den Biogasanlagenbetreibern auf prag -
matische Weise in dieser Notlage sehr 
geholfen worden. Dafür gilt ihm unser 
Dank“, sagt Jochen Oestmann.
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SOZIAL- UND STEUERPOLITIK

D
ie Vertreterversammlung der 
SVLFG besteht aus 60 Mitglie -
dern. 20 Mitglieder stellen die 
Arbeitnehmer, 20 Mitglieder 

stellen die Arbeitgeber und 20 stellen 
die Selbständigen ohne fremde Ar -
beitskräfte (Sofas). Es handelt sich um 
ein e Listenw ahl. Das bedeutet, dass 
die Kandidaten nicht direkt gewählt 
werden, sondern die gesamte Liste. 
Das Landvolk Niedersachsen betreibt 
zusammen mit dem Landesbauernver -
band Schleswig-Holstein eine Liste für 
die Sofas.

Um den Selbständigen ohne fremden 
Angestellten zu noch mehr Mitwirkung 
in Kassel zu verhelfen, ist das Land -
volk Niedersachsen auf die Suche nach 
Kandidatinnen und Kandidaten ge -
gangen und hat sehr viel Werbung für 
die Sozialwahlen 2023 gemacht. Unter 
anderem informiert die Seite https:/so -
zialwahlen2023.landvolk.net. Die Ver -
treterversammlung wählt im Mai 2023 
den Vorstand, nämlich fünf Mitglieder 
aus jeder Gruppe. Sie beschließt die Sat -
zung, die die entscheidenden Vorschrif -
ten über eine Leistungsberechtigung in 

IST DENN SCHON WIEDER  
SOZIALWAHL?
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SOZIAL- UND STEUERPOLITIK

„Gebt Nord-
deutschland 

eine Stimme in 
Kassel – für Eure 

Vertretung im 
Versicherten-
parlament.“

Ulrich Löhr
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den Bereichen Alterskasse, Kranken -
versicherung, P�egeversicherung und 
Berufsgenossenschaft enthält. Zudem 
besteht die Möglichkeit, sich in den Aus -
schüssen der SVLFG zu engagieren. 

Corona als Berufsunfall
Immer häu�ger hat die Berufsgenossen -
schaft darüber zu entscheiden, ob eine 
Ansteckung mit COVID 19 als Berufsun -
fall anzuerkennen ist. Voraussetzung ist, 
dass sich eine Landwirtin oder ein Land -
wirt im Rahmen der versicherten Tätig -
keit mit Corona in�ziert.

Dazu ist ein Vollbeweis erforderlich, 
das heißt, dass eine an Sicherheit gren -
zende Wahrscheinlichkeit gefordert 
wird, dass der Versicherte im Moment 
der Infektion einer Verrichtung nach -
gegangen ist, die der versicherten Tä -
tigkeit zuzurechnen ist. Das Vorliegen 
der COVID 19-Infektion muss durch ei -
nen positiven PCR Test des Versicherten 
nachgewiesen sein. Außerdem ist es not -
wendig, dass mindestens eine dreitägige 
Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Symp-
tomen, wenn auch milden, vorliegt. Vo -
raussetzung ist weiterhin, dass die Infek -
tion durch einen intensiven beru�ichen 
Kontakt zu einer Indexperson hervorge -
rufen wurde. Dabei sind Art und Inten -
sität des Kontaktes maßgeblich. Die In -
dexperson ist namentlich zu benennen 
und deren Infektion nachzuweisen. 

Derzeit argumentiert die SVLFG in den 
Verwaltungsverfahren häu�g dahinge -
hend, dass die Ansteckung auch durch 
andere Familienmitglieder oder Dritte, 
die positiv getestet wurden, erfolgt sein 
könnte. Es ist daher ratsam, gegen den 
ablehnenden Bescheid Widerspruch ein -
zulegen. Über die ersten Widersprüche 
hat bereits der Widerspruchsausschuss 
der SVLFG entschieden – ein Grund, 
weshalb die Sozialwahlen so bedeutsam 
sind. Gegen die Zurückweisung der Wi -
dersprüche kann dann Klage vor dem 
Sozialgericht erhoben werden.

Saisonarbeitskräfte im Blick
Bei der Beurteilung der Sozialversiche -
rungsp�icht osteuropäischer Saisonar -
beitskräfte zeichnet sich möglicherweise 
eine Trendwende in der Beurteilung der 
Berufsmäßigkeit der Tätigkeit der osteu -
ropäischen Saisonarbeitskräfte ab, wel -
che nicht in ihrem Herkunftsland abhän -
gig beschäftigt sind. Grundsätzlich sind 
Saisonarbeitsverhältnisse von Erntehel -
ferinnen und Erntehelfern als sozialver -
sicherungsp�ichtig zu beurteilen, weil 
diese Arbeitsverhältnisse eine versiche -

rungsp�ichtige Beschäftigung darstellen 
und in der Regel auch mit mehr als 450 
Euro monatlich entlohnt werden. Wer -
den jedoch die Grenzen von drei Mona -
ten oder 70 Tagen eingehalten und wird 
die Tätigkeit nicht berufsmäßig ausge -
übt und es besteht keine Sozialversiche -
rungsp�icht.

Der Rentenversicherungsträger legt 
dazu seit 1998 Fragebögen vor, die auf 
der Seite der SVLFG heruntergeladen 
werden können. Die Fragebögen sollen 
sicherstellen, dass die für die sozialver -
sicherungsrechtliche Beurteilung der 
Saisonarbeitsverhältnisse maßgeblichen 
Tatsachen bereits zu Beginn des Arbeits -
verhältnisses vorliegen und später keine 
weiteren Ermittlungen notwendig sind. 

Hausfrau oder nicht?
In den Fragebögen können die Sai -
sonarbeitnehmer unter anderem an -
kreuzen, ob sie in ihrem Herkunfts -
land als Hausfrau oder Hausmann 
beschäftigt sind. Ist dieses der Fall, be -
steht keine Sozialversicherungsp�icht.  
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
verlangt von den Arbeitgebern eigene 
Ermittlungen, sobald die Ziffer 6 „Haus -
frau/Hausmann“ in dem Fragebogen 
angekreuzt ist. Der Rentenversiche -
rungsträger ist der Ansicht, dass es nicht 
ausreichend sein kann, lediglich die Fra -
ge mit Ja oder Nein zu beantworten. 

Das Sozialgericht Lüneburg ist dieser 
Ansicht in einem Eilverfahren entge -
gengetreten, wie auch das Sozialgericht 
Freiburg in einem Urteil aus dem Jahr 
2020. Beide Entscheidungen sind nicht 
rechtskräftig, bieten sich jedoch als Ar -
gumentation in Anhörungsverfahren ge -
genüber dem Rentenversicherungsträ -
gers an, der Beiträge nacherheben will.

Füllt der Arbeitgeber also den Frage -
bogen des Rentenversicherungsträgers 
aus, liegt keine Beweisfälligkeit vor. Es 
kann dem Arbeitgeber nicht zum Nach -
teil gereicht werden, dass er den Frage -
bogen ausfüllt, den der Rentenversiche -
rungsträger entwickelt hat. Wenn die 
DRV ihre eigenen Fragebögen für unzu -
reichend hält, muss sie dieses deutlich 
machen und dem Arbeitgeber verdeut -
lichen, welche Ermittlungen er alter -
nativ anstellen soll und welche Fragen 
die Saisonarbeitskräfte zu beantworten 
haben. Eine P�ichtverletzung des Ar -
beitgebers bei der Ermittlung der für die 
sozialversicherungsrechtlich relevanten 
Umstände kann nur vorliegen, wenn 
dem Arbeitgeber die zu erfüllenden 
P�ichten auch bekannt sind.
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D
as ist fast die Hälfte - zehn Jahre 
zuvor waren es noch 38 Prozent. 
Überproportional angestiegen ist 
dabei die Flächenausstattung der 

Nebenerwerbsbetriebe, sie hat sich seit 
2010 verdoppelt.

Trend setzt sich fort
„Der Trend zum Nebenerwerb setzt sich 
fort und diese Betriebsform ist schon lan -
ge nicht mehr der Einstieg in den Aus -
stieg. Die Betriebe wachsen und tragen 
auch über neue Einkommenskombinati -
onen zum Familieneinkommen bei“, er -
läutert Christian Mühlhausen, Vorsitzen -
der des Nebenerwerbsausschusses im 
Landvolk Niedersachsen. Er freut sich 
darüber, dass auch Nebenerwerbsbe -
triebe an Hofnachfolger übergeben und 
von der nächsten Generation selbstbe -
wusst weitergeführt werden.

Hinter den Zahlen aus der Statistik 
steckt eine Vielfalt an Betriebsformen, 
Einkommenskombinationen und au -
ßerlandwirtschaftlicher Beschäfti -
gungen, die sich in der Statistik nicht 
umfänglich erfassen lassen. Durch 
Mehrfachnennungen in den Einkom -
menskombinationen beispielsweise 
oder auch einer ganz differenzierten 

VIELFALT SICHERT DIE EXISTENZ
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„Wir diskutieren 
über Formate, 

Orte, Zeitpunkte 
und Themen,  

um den  
Austausch der 
Nebenerwerbs-
landwirte aktiv 

zu fördern. 
Ich bin davon 
überzeugt, sie 
werden davon 
profitieren!“

Christian 
Mühlhausen
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Selbstwahrnehmung der Betriebsleite -
rinnen und Betriebsleiter der Betriebs -
form bleibt eine gewisse Unschärfe.  
Aber genau diese Vielfalt der Betriebs -
gestaltungen birgt einen Schatz an Er -
fahrungen, den die Mitglieder in den 
Nebenerwerbsausschuss in die Sitzung 
mitbringen. Dort soll jedes Mal ein Teil 
davon gehoben werden, denn darin 
verbergen sich die Themen und An -
regungen, die in der Ausschussarbeit 
aufgegriffen und bearbeitet werden.  

Tag für Nebenerwerbslandwirte
Der Nebenerwerbsausschuss hat das 
Ziel, die Nebenerwerbslandwirte in Nie -
dersachsen besser zu vernetzen, damit 
alle voneina nder profitieren können.  
Am 10. Juni 2022 fand in Rodewald des -
halb der erste Tag der Nebenerwerbs -
landwirtschaft als Gemeinschaftsveran -
staltung von Landvolk Niedersachsen 
und Landwirtschaftskammer Niedersach -
sen statt. Das Programm war mit Fach -
vorträgen und Berichten von Praktikern 
vielfältig und praxisnah. Zudem blieb viel 
Zeit zum Austausch. Landwirtschafts -
kammer-Präsident Gerhard Schwetje und 
Landvolk-Präsident Dr. Holger Hennies 
begrüßten die Tei lnehmer  zur Auftakt -
veranstaltung und betonten unisono die  
große Bedeutung dieser Betriebsform. 

Auch wenn die Beteiligung der Teil -
nehmer auf Grund des guten Heuwet -
ters besser hätte sein können, soll das 
Format weitergeführt werden: „Wir dis -
kutieren über Formate, Orte, Zeitpunkte 
und Themen, um den Austausch der Ne -
benerwerbslandwirte aktiv zu fördern. 
Ich bin davon überzeugt, sie werden 
davon pro�tieren“, sagt Mühlhausen.  
Stand bislang im Fokus, den Nebener -
werb sichtbarer werden zu lassen und 
dessen Bedeutung nach außen zu unter -
streichen, sollen künftig weitere Themen 
angegangen werden. Dies könnten die  
soziale Absicherung der Nebenerwerbs-
Landwirtsfamilien sowie Möglichkeiten 
der Einkommenskombination, etwa Di -
rektvermarktung, Urlaub auf dem Bau -
ernhof, Dienstleistungen und Investiti -
onen in erneuerbare Energien, sein.
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SOZIAL- UND STEUERRECHT

B
ei der Hektik der Debatte und 
Gesetzgebung muss der Verband 
auch im steuerlichen Bereich da -
für fechten, dass er an der Entlas -

tung angemessen teilnimmt. Gewollte 
Entwicklungen dürfen durch die Besteu -
erung nicht ausgebremst werden.

Nachhaltige 
Leistungsfähigkeit besteuern
Wichtiges Projekt zum Jahresende ist 
die Entfristung der bewährten Tarif -
glättung für landwirtschaftliche Ein -
künfte. Die Regelung war im Jahr 2016 
eingeführt worden. Anfangs war sie bei 
Finanzämtern und Steuerberatern ver -
schrien als zu kompliziert und wenig 
effektiv. Diese Beurteilung hat sich aus 
Sicht der Landwirte und ihrer Berater 
grundlegend geändert. 

Alle Produktionsbereiche, sei es Ver -
edlung, Milchvieh oder Ackerbau 
sehen sich mit erheblichen Einkom -
mensschwankungen aufgrund vola -
tiler Märkte und Wetterextremen kon -
frontiert. Die Tarifglättung erweist sich 
dabei als wirksames Instrument, um 
eine Besteuerung der Landwirtschaft 
entsprechend ihrer nachhaltigen Lei -
stungsfähigkeit herzustellen. Die Ent -
lastungswirkung ist in Fällen mit hohen 
Schwankungen erheblich und die Praxis 
hat gelernt, mit der Regelung umzuge -
hen.

Die Tarifglättung mildert die Progres -
sionswirkung von Schwankungen der 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. 
Dabei wird die Einkommensteuer inner -
halb der jeweiligen Glättungszeiträu -
me von drei Jahren auf den Betrag 
gemildert, der sich bei gleichmäßiger 
Verteilung der Einkünfte auf diese Jahre 
ergibt. Die Regelung läuft zum Jahres -
ende 2022 aus. Da die Bedeutung der 
Regelung in Zukunft eher steigen wird, 
fordert der Deutsche Bauernverband ge -
meinsam mit den Landesverbänden die 
unbefristete Fortgeltung der Regelung.

Den erneuerbaren Energien sollen für 
die Stromerzeugung noch einmal ein 
erheblicher Anschub gegeben werden. 
Dabei werden in großem Umfang land -
wirtschaftliche Flächen in Anspruch ge -
nommen, sei es durch die Anlagen selbst 
oder für Überlandleitungen. Der Beruf -
stand verschließt sich dieser Entwick -
lung nicht, sind doch besonders auch 
Landwirte Erzeuger von Strom aus Pho -
tovoltaik, Windkraft und Biogas. In die -
sem Zusammenhang gibt es aber steuer -
liche Fehlentwicklungen, die unbedingt 
korrigiert werden müssen. 

Das Problem bei Freiflächenphoto -
voltaikanlagen ist insbesondere die 
Erbschaftsteuer. Übergaben landwirt -
schaftlicher Betriebe an die nächste 
Generation werden von Erbschaft- und 
Schenkungsteuer weitgehend entlastet, 

STEUERBREMSE 
FÜR PHOTOVOLTAIK LÖSEN
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um die Fortführung der Betriebe zu er -
möglichen. Werden landwirtschaftliche 
Flächen mit einer Freiflächenphoto -
voltaikanlage bebaut, scheiden diese 
Flächen jedoch nach Auffassung der 
Finanzverwaltung aus dem landwirt -
schaftlichen Vermögen aus und wech -
seln ins Grundvermögen. Passiert das in -
nerhalb einer Frist von fünf oder sieben 
Jahren nach der Übertragung, kann das 
im Einzelfall zu erhebliche Erbschaft -
steuernachzahlungen zur Folge haben. 

Zu grotesken Erbschaftsteuerlasten 
im hohen sechsstelligen Bereich kann 
es aber kommen, wenn eine landwirt -
schaftliche Nutz�äche an einen Betrei -
ber einer Frei�ächenphotovoltaikanlage 
verpachtet wird und der Betrieb an -
schließend an die nächste Generation 
übergeben wird. Dieser Steuerschaden 
kann vermindert werden, wenn sich der 
Flächeneigentümer in bestimmter Weise 
an der Anlage beteiligt – das ist jedoch 
oftmals nicht umsetzbar. Um das Projekt 
Freiflächenphotovoltaik nicht auszu -
bremsen, muss diese Steuerklippe unbe -
dingt beseitigt werden. Das hat der Bau -
ernverband der Bundesregierung auf die 
To do-Liste gesetzt, es muss aber auch 
der Niedersächsischen Landesregierung 
deutlich gemacht werden.

Unsicherheiten gibt es aktuell bei der 
steuerlichen Behandlung von Entschä -
digungen für den Leitungsbau. Das ist 
einer der Punkte des Landesverbandes 
bei seinem intensiven Engagement in 
den Rahmenvertragsverhandlungen mit 
den Übertragungsnetzbetreibern. Ins -
besondere zur Sicherstellung der bisher 
unstreitigen Verteilung der Einnahmen 
in der Gewinnermittlung auf bis zu 25 
Jahre ist aber der Gesetzgeber am Zug. 

Die Gerichte und Finanzverwaltung 
stellen die bewährte und sachgemäße 
Erfassung entsprechend der langjäh -
rigen Inanspruchnahme der Flächen 
infrage. Das würde aufgrund der Steu -
erprogression zu erhöhten Belastungen 
führen und treibt letztlich die Höhe der 
erforderlichen Entschädigungen.

Umsatzsteuerpauschalierung 
bleibt wichtig
Wichtiges Projekt ist immer noch der 
Erhalt und die Fortentwicklung der Um -
satzsteuerpauschalierung. Aufgrund der 
Verfahren der EU-Kommission gegen 
Deutschland wurde die Umsatzgren -
ze von 600.000 Euro eingeführt. Zudem 
wurde ein Automatismus zur laufenden 
Anpassung des Pauschalsteuersatzes ge -
schaffen, woraufhin der Satz für das Jahr 

2022 auf 9,5 % und ab dem Jahr 2023 
auf 9 % abgesenkt wurde. 

Der Anwendungsbereich wird aktuell 
immer schmaler. Einerseits wachsen auf -
grund der hohen In�ation immer mehr 
Betriebe auch bei gleichbleibender Pro -
duktion über die Grenze von 600.000 
Euro Vorjahresumsatz hinaus. Zudem 
sind die aufgrund von Statistiken ver -
gangener Jahre errechneten Pauschal -
steuersätze aufgrund der steigenden 
Kosten nicht mehr ausreichend, um die 
Vorsteuerbelastung auszugleichen. Das 
macht immer öfter die freiwillige Option 
zur Regelbesteuerung erforderlich. 

Da immer noch das Beihilfeverfahren 
der EU gegen Deutschland läuft mit dem 
Damoklesschwert der 10-jährigen Rück -
forderung von Pauschalierungsvorteilen, 
geht die Bundesregierung sehr restrik -
tiv mit der Umsatzsteuerpauschalierung 
um. Forderungen nach maßvollen An -
passungen lehnt sie mit Verweis auf das 
Verfahren fast durchweg ab. Trotzdem 
ist das Engagement des Verbandes hier 
nicht ohne Erfolg und auch weiterhin 
wichtig. Es gilt zu verhindern, dass die -
se für die Landwirtschaft bedeutsame 
Regelung nicht durch immer weitere 
Einschränkung der Anwendbarkeit auf 
kaltem Wege abgeschafft wird. 

Buchstellen jenseits 
der Belastungsgrenze
Wie schon im Vorjahr waren auch im 
Jahr 2022 die Anträge auf Corona-Über -
brückungshilfe abzuarbeiten. Die Buch -
stellen und Steuerberatungsgesellschaf -
ten der Landvolkkreisverbände haben 
dabei beachtenswerte und insgesamt 
sehr erfolgreiche Arbeit geleistet. Die 
Zusatzaufgabe hat jedoch erhebliche Ar -
beitsrückstände aufgebaut, Steuerbera -
ter und Sachbearbeiter arbeiten vielfach 
jenseits ihrer Belastungsgrenze. 

Dazu kommt noch die Herausfor -
derung der Grundsteuerreform. Die 
Buchstellen und Steuerberatungsgesell -
schaften stehen dort vor viel zu kurzen 
Abgabefristen, auch wenn die Finanz -
verwaltung mit Abgaben bis Anfang 
des Jahres 2023 pragmatisch umge -
hen sollte. Sperrig zeigt sich bis in den 
Herbst 2022 hinein ausgerechnet Nie -
dersachsen als Agrarland Nr. 1, Daten 
für die automatisierte Abwicklung der 
Grundsteuererklärungen in digitaler 
Form bereit zu stellen. Der Landesver -
band wird sich intensiv dafür einset -
zen, dass in Niedersachsen ermöglicht 
wird, was in den Nachbarbundesländern 
längst üblich ist.
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Z
udem haben die Kreisverbände 
Zugriff auf eine Kommunikations -
plattform und Rechtsdatenbank, in 
der aktuelle Informationen, gericht -

liche Entscheidungen und Rechtstexte 
eingestellt werden. Der Landesverband 
seinerseits wird wiederum vom Deut -
schen Bauernverband unterstützt, indem 
bundesrechtliche Themen aufbereitet 
und für einen Informationsaustausch or -
ganisiert werden.

Die Bedeutung der Mediation im Be -
reich der Konfliktbewältigung, aber 
auch als Instrument der Rechts- und 
Steuerberatung nimmt zu. Mit Abschluss 
einer Mediatorenausbildung von weite -
ren Mitarbeitern stehen den Landvolk -
mitgliedern insgesamt 18 Personen für 
eine Kon�iktbearbeitung zur Verfügung.

Pflanzenschutzmittel-Kartell
Auch 2022 hat das Landvolk Niedersach -
sen zudem Mitglieder, die ihren Scha -
den gegen die Kartellanten des P�an -
zenschutzmittel (PSM-) -kartells geltend 
machen wollen, unterstützt. Auf der ei -
gens dazu eingerichteten Website haben 
sich bis Ende März rund 1.800 Land -
volkmitglieder registriert mit einem jähr -
lichen P�anzenschutzmittelaufwand von 
mehr als 45 Mio. Euro. Die Landesbau -
ernverbände in NRW, Rheinland-Pfalz 
und Hessen haben sich diesem Vorge -
hen angeschlossen. Die das Kostenrisi -
ko tragenden Rechtsdienstleister haben 
im September begonnen, einen Forde -
rungskauf anzubieten, der für Landwirte 
interessant sein kann, die akute Liquidi -
tätsengpässe haben. Die Unterstützung 
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der Landwirte in der Geltendmachung 
des ihnen entstandenen Schadens, ohne 
ein Prozesskostenrisiko tragen zu müs -
sen, ist bei den Mitgliedern auf große 
Anerkennung gestoßen.

Photovoltaik-Freiflächenanlagen
Die politischen Ausbauziele befeuern 
das Interesse an Photovoltaik-Frei�ä -
chenanlagen (PV-FFA). Nunmehr sieht 
das Niedersächsische Klimaschutzge -
setz (NKlimaSchG) vor, dass bis 2033 
auf mindestens 0,47 % der Landes�äche 
(22.378,58 Hektar) PV-FFA zu errichten 
sind. Der Bund strebt bis 2030 den Aus -
bau von derzeit knapp 60 auf 215 Giga -
watt (GW) und bis 2040 auf 400 GW an, 
um damit auch erhebliche Mengen grü -
nen Wasserstoffs als saisonalen Speicher 
erzeugen zu können. Dies erzeugt einen 
erheblichen Druck auf landwirtschaft -
liche Flächen.

Um sicherzustellen, dass PV-Anlagen 
mit der Agrarstruktur vor Ort und den 
Interessen wirtschaftender Betriebe 
verträglich sind, hat das Landvolk ge -
meinsam mit der Landwirtschaftskam -
mer Niedersachsen (LWK) ein Kon -
zept guter Planung entwickelt, das bei 
den Kommunen viel Beachtung �ndet. 
Dieses Konzept wurde im Rahmen ei -
ner Tagung der LWK in Kooperation 
mit dem Städte- und Gemeindebund 
(NStGB) vorgestellt und auch von Um -
weltminister Olaf Lies als beispielhaft 
hervorgeh oben. Die Konzeption wur -
de zudem in einem Arbeitspapier der 
kommunalen Spitzenverbände berück -
sichtigt. 

Klagen Landesdüngeverordnung
Nachdem das Land Niedersachsen die 
Landesdüngeverordnung (LDüV) 2021 
veröffentlicht hatte, wurden Anfang 
Mai 2022 Normenkontrollklagen er -
hoben. Die ihnen zugrunde liegenden 
Fälle wurden nach intensivem Abstim -
mungsprozess zwischen den Kreisver -
bänden unter fachlicher Einschätzung 
des Büros Hydor ausgewählt. Grund -
lage für die Klagen ist das von Dr. Ste -
phan Hannappel erstellte Gutachten, 
mit dem ins-besondere die Fehlerhaf -
tigkeit eines Großteils der Messstellen 
belegt werden konnte. Da die LDüV 
2021 nach Änderung der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift-Gebietsauswei -
sung (AVV-GeA) zum Jahresende ange -
passt werden muss, werden daraufhin 
die erhobenen Klagen auf ihre weitere 
Eignung überprüft. Danach erfolgt die 
Klagebegründung.

Gesetzespakete zum EEG-Ausbau
Aus der Fülle der zu den erneuerbaren 
Energien beschlossenen Regelungen auf 
Bundes- und Landesebene, an der das 
Landvolk – jeweils mit unterschiedlicher 
Intensität gemeinsam mit dem DBV – 
mitgewirkt hat, sei hier nur kursorisch 
auf folgendes eingegangen:
• Osterpaket - EEG 2021 / 2023: Errich -

tung und Betrieb von erneuerbaren 
Energieanlagen liegen nun ausdrück -
lich im überragenden öffentlichen In -
teresse und dienen der öffentlichen 
Sicherheit; bei Biomasseanlagen wird 
perspektivisch auf die Spitzenlast -
stromerzeugung gesetzt, weitere Re -
gelungen sind erst nach Festlegung 
der „Biomassestrategie“ zu erwarten; 
im Bereich Photovoltaik (PV) sind die 
Ausschreibungsmöglichkeiten un -
ter anderem auf „Moor-PV“ erweitert 
worden. Im Fall von Bürgerenergie -
gesellschaften besteht bis zu einer be -
stimmten installierten Leistung (Wind: 
18 Megawatt (MW), PV: 6 MW) ein 
gesetzlicher Anspruch auf Vergütung, 
ohne dass man sich an einem Aus -
schreibungsverfahren beteiligen muss. 
Die EEG-Umlage und damit auch die 
mit ihr verbundenen Restriktionen 
wurden abgeschafft. Damit wurden 
erhebliche Hemmnisse für die Eigen -
stromversorgung beseitigt.

• Sommerpaket: Das im Juli verab -
schiedete Sommerpaket beinhal -
tete insbesondere Regelungen zur 
beschleunigten Zulassung von Wind -
energieanlagen. Hier wurden die bau -
planungsrechtlichen Voraussetzungen 
neu geregelt, Flächenvorgaben für die 
einzelnen Bundesländer gemacht –  
Niedersachsen hat bis Ende 2027 auf  
1,7 % und bis Ende 2032 auf 2,2 % der 
Landes�äche Windenergiegebiete aus -
zuweisen. Werden diese Ziele nicht er -
reicht, sind Windenergieanlagen im ge -
samten Außenbereich – und nicht nur 
in den Windenergiegebieten – zulässig. 
Weiterhin sind in §§ 45 b-d BNatSchG 
umfangreiche Regelungen zum beson -
deren Artenschutz im Fall der Planung 
von Windenergieanlagen aufgenom -
men wo rden,  die – so die Hoffnung – 
Realisierungschancen erhöhen wird.

• Energiesicherungsgesetz: Im Zuge der 
Gasmangelnotlage ist ein gesetzliches 
Maßnahmepaket geschnürt worden, 
das unter anderem Biogasanlagen die 
Möglich keit einräumt, mehr Gas zu 
produzieren. Schranken im EEG 2021 
und auch im Baurecht sind – zeitlich 
befristet – aufgehoben worden.
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D
ie Einheitsbewertung ist je -
doch nicht nur entscheidend für 
die Grundsteuerermittlung in 
Deutschland, sondern diese hat 

ebenfalls erhebliche Bedeutung für die 
Höfeordnung als landwirtschaftliches 
Sondererbrecht. 

Geschlossene Vererbung
Sofern Miterben, sogenannte weichende 
Erben, vorhanden sind, erhalten diese 
eine Ab�ndungszahlung. Die geschlos -
sene Vererbung des Hofes an eine Per -
son hat die nordwestdeutsche Agrar -
struktur mit seinen landwirtschaftlichen 
Familienbetrieben geprägt und gestärkt. 

Dabei stellte der 1,5fache Einheitswert, 
der sogenannte Hofeswert, bislang die 
Bemessungsgrundlage zur Ab�ndung 
weichender Erben sowie für die Ermitt -
lung des Mindestwerts eines Hofes dar. 

Aus der Nichtfortführung der Einheits -
bewertung ab dem 1. Januar 2025 re -
sultiert nun der dringende Handlungs -
bedarf hinsichtlich der Novellierung der 
Höfeordnung. Benötigt wird also eine 
neue Bewertungsgrundlage, um den 
praktikablen Fortbestand der Höfeord -
nung auch über den 1. Januar 2025 zu 
sichern. 

Das Landvolk Niedersachsen hat 
den Ernst der Lage erkannt und im ge -
meinsamen Schulterschuss mit den drei 
weiteren betroffenen Landesbauern -
verbänden dem Westfälisch-Lippischen 
Landwirtschaftsverband, dem Rhei -
nischen Landwirtschaftsverband und 
dem Bauernverband Schleswig-Holstein 
vor etwa anderthalb  Jahren die Ar -
beit an der Thematik aufgenommen.  
In konstruktiver und vertrauensvoller 
Zusammenarbeit der vier Verbände mit 
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dem gemeinsam beauftragten Prof. Dr. 
Enno Bahrs, Institut für Landwirtschaft -
liche Betriebslehre, Universität Hohen -
heim, hat dieser ein bewertungsrecht -
liches Gutachten mit dem Thema „Die 
Ermittlung einer neuen Bemessungs -
grundlage zur Ab�ndung weichender 
Erben gemäß § 12 HöfeO sowie eines 
Mindestwerts gemäß § 1 HöfeO“ im 
März 2022 verfasst. 

Abfindung weichender Erben
Im Ergebnis wird im Gutachten emp -
fohlen, dass „die neuen Bewertungs -
maßstäbe für die Grundsteuer gemäß 
Bewertungsgesetz für die land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzungsteile sinn -
voll verwendbar sind. Anhand einer Ab -
leitung geeigneter Ertragswertmaßstäbe 
im Kontext einer Kennzahlenanalyse auf 
der Basis des BMEL-Testbetriebsnetzes 
wird der neue Grundsteuerwert für die 
Grundsteuer A, verbunden mit einem 
Anpassungsfaktor in Höhe von 0,4 als 
geeignete Bemessungsgrundlage des 
landwirtschaftlichen Wirtschaftsteils zur 
Ab�ndung weichender Erben empfoh -
len. (…) Für die Wohnwerte (…) ist ein 
Anteil von 50 Prozent des neuen land- 
und forstwirtschaftlichen (luf) Grund -
steuerwerts für die Grundsteuer A ein 
erwägenswerter Ansatz (…). Daraus 
würde sich insgesamt ein Faktor von 0,6 
auf den neuen luf Grundsteuerwert ab -
leiten, um den zukünftigen Hofeswert 

abzubilden. (…) Die Mindestwerte ge -
mäß § 1 HöfeO wären bei der Anwen -
dung der neuen Grundsteuerwerte an -
zupassen. Anhand von Auswertungen 
des BMEL-Testbetriebsnetzes zeigen 
sich Mindestwertansätze 54.000 bzw. 
27.000 Euro (hälftiger Mindestwert für 
die freiwillige Hofeigenschaft) unter Be -
rücksichtigung des Anpassungsfaktors 
von 0,4 als zielführend.“

Der Anspruch des Landvolks an das 
Gutachten bestand in der Ermittlung 
einer neuen Bemessungsgrundlage, 
welche den Hofeswert zukünftig ein -
fach, rechtssicher und mit geringen 
Transaktionskosten berechnen lässt.  
Die wertvollen Ausführungen im Gut -
achten von Prof. Dr. Enno Bahrs haben 
diese Erwartungen gänzlich erfüllt und 
daher bildet das Gutachten die Grundla -
ge für die Vorschläge des Berufsstandes 
zur Anpassung der Höfeordnung.

Pragmatische Vorschläge
Mitte September 2022 haben die beteili -
gten Verbände der vier Höferechtsländer 
Anschreiben mit ihren Novellierungs -
vorschlägen und mit dem Gutachten an 
alle Landwirtschafts- und Justizministe -
rien der Länder und über den deutschen 
Bauernverband an die entsprechenden 
Bundesministerien versendet und treten 
für ihre pragmatischen Vorschläge für 
die Zukunft der Höfeordnung gemein -
sam ein.
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AGRARRECHT

V
iele gesetzliche P�ichten, die in 
Verbindung mit der Corona-Pan -
demie standen, sind mittlerweile 
weggefallen. Grundsätzlich sind 

Datenverarbeitungen wie Zutrittskon -
trollen zum Arbeitsplatz mit 3G-Kontrol -
len zweckgebunden. Mit dem Wegfall 
von gesetzlichen P�ichten ergaben sich 
für bestimmte personenbezogene Daten 
neue Löschfristen. 

Schutz der Privatsphäre
Am 1. Dezember 2021 ist zudem das 
Telekommunikations-Telemediendaten -
schutz-Gesetz (TTDSG) in Kraft getre -
ten. Es regelt unter anderem den Schutz 
der Privatsphäre bei der Nutzung von 
Endeinrichtungen. Die Besucher einer 
Webseite sollen davor geschützt werden, 
dass Dritte unbefugt auf deren Smart -
phone, Tablet oder ähnlichem, Informa -
tionen speichern oder auslesen können. 

Als „Phishing“ wird der Versand von 
E-Mails mit dem alleinigen Zweck, den 
Empfänger der E-Mail zur Preisgabe 
sensibler Daten zu bewegen, bezeich -
net. Aufgrund der Betroffenheit wirken 
diese E-Mails glaubwürdig. 2022 er -
hielten viele Landvolk-Geschäftsstellen 
eine Phishingmail im Kontext der Sozial -
beratung. Dank der Sensibilisierung der 
Mitarbeiter durch regelmäßige Daten -
schutzschulungen und Warnhinweisen 
�el niemand auf diese „gut gemachte“ 
Phishingmail herein, die zugleich Schad -
software enthalten konnte. 

Verantwortung bei Cyberangriff
In diesem Zusammenhang wird deutlich, 
wie entscheidend die Einhaltung der 
Anforderungen an die Auftragsverar -
beiter ist. Die Vorbereitung und Prüfung 
von Auftragsverarbeitungsverträgen 
mit bestehenden oder neuen Dienstleis -
tungsunternehmen der Geschäftsstellen 
waren regelmäßig Gegenstand der Bera -
tung. Selbst im Fall eines Cyberangriffs 

hat die Geschäftsstelle eine datenschutz -
rechtliche Verantwortung gegenüber 
der betroffenen Person und muss einen 
schriftlichen Auftragsverarbeitungsver -
trag nachweisen.

Ständiger Prozess
Die praxisorientierte Umsetzung der 
Datenschutz-Grundverordnung und 
neue datenschutzrechtliche Vorgaben 
sind und bleiben eine Herausforderung 
und ein ständiger Prozess. Dazu erhöht 
sich die Professionalisierung und Anpas -
sungsfähigkeit von �nanziell und poli -
tisch motivierten Cybercrime-Gruppie -
rungen. Umso wichtiger ist es, weiterhin 
auf relevante neue Bedrohungsrisiken 
oder konkrete Fälle aufmerksam zu ma -
chen und zu prüfen, mit welchen Maß -
nahmen Abhilfe geschaffen oder eine 
potenzielle Gefahr reduziert werden 
kann. 

CYBERCRIME WIRD  
PROFESSIONELLER
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AGRARRECHT

B
eim Landvolk Niedersachsen 
stehen - neben der Beratung 
der Kreisverbände - die Ein -
flussnahme und Mitwirkung 

auf Landesebene im Mittelpunkt aller 
Aktivitäten. Dazu zählt beispielsweise 
die Gesetzgebung über den Nieder -
sächsischen Landtag, die Landesver -
waltung mit der Landesregierung und 
ihren nachgeordneten Behörden. Auch 
das Zusammenwirken mit anderen In -
teressenvertretungen auf Landesebene 
einschließlich von Natur- und Umwelt -
schutzverbänden gehört traditionell 
dazu. 

Kooperatives Vorgehen
Darüber hinaus wirkt das Landvolk in 
Dachverbänden auf Bundesebene, vor 
allem beim Deutschen Bauernverband 
(DBV), mit. Für diese Ebenen kann das 
Landvolk als Erfolg verbuchen, dass 
nahezu alle Bereiche durch überwie -
gend kooperativ erarbeitete Fortschrit -
te geprägt waren. Das trifft jedenfalls 
bis zum Frühherbst 2022 zu; eine Fort -
setzung nach der Landtagswahl stand 
wegen äußerer Ein�üsse insbesondere 

durch die EU-Kommission unter weni -
ger günstigen Vorzeichen. 

Zum „Niedersächsischen Weg“ exem -
plarisch zu nennen sind die Bewilligung 
von Fördermitteln für neue „Ökologische 
Stationen“ bis hin zu einem Pilotvorha -
ben über dem bisherigen engen Rahmen 
der Schutzgebietsbetreuung oder die 
Einstellung der ersten Biodiversitätsbe -
rater. Ein erstes unbürokratisches An -
tragsverfahren für Ausgleichszahlungen 
für die ökonomischen Nachteile der 
neuen Gewässerrandstreifenregelung 
an Gewässern erster Ordnung wurde 
eingerichtet. Im Zuge der vereinbarten 
Neuausrichtung und Ausweitung des 
kooperativen Wiesenbrüterschutzes ist 
die Erhaltung niedrigschwelliger freiwil -
liger Gelege- und Kükenschutzmaßnah -
men zugesichert.

Bei ihren Pflanzenschutzbehand -
lungen brauchten die Niedersachsen 
bis zur Ernte 2022 anders als ihre Be -
rufskollegen in den angrenzenden Bun -
desländern an Gewässern zweiter und 
dritter Ordnung auch noch nicht die 
pauschalen Verbotsabstände von min -
destens fünf Metern einzuhalten. Ab 

Hendrik  
Gelsmann- 
Kaspers
��������������

Hartmut 
Schlepps
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BUND UND EU GEFÄHRDEN 
LANDESPOLITISCHE ERFOLGE
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AGRARRECHT

„Das vom  
Landvolk in  

Auftrag gegebene 
Gutachten zur 

Evaluierung der 
Ausweisung der 
roten Gebiete in 
Niedersachsen 

hat gezeigt,  
dass zahlreiche  

Messstellen  
und Probenahmen 

mit Mängeln  
behaftet und  
daher völlig  

ungeeignet sind.  
Wir erwarten  

vom Land  
Niedersachsen,  

dass das  
Nitratmessnetz 

zügig auf Vorder-
mann gebracht 
wird, ansonsten 

sehen wir  
keine andere  

Möglichkeit, als 
eine Anpassung 

der Gebiets-
ausweisung im 
Rahmen einer 
gerichtlichen 

Überprüfung fest-
stellen zu lassen.“

Hubertus 
Berges
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dem Wirtschaftsjahr 2021/2022 gilt ab -
weichend von Bundesrecht an den Ge -
wässern dritter Ordnung, die 80 Prozent 
des Gewässernetzes ausmachen, zudem 
ein geringerer Mindestabstand von drei 
Metern und keine zwingende Begrü -
nungsp�icht im Randstreifen. Erste Re -
aktionen zeigen, das mit den noch weit 
darüber hinaus gehenden Forderungen 
der EU-Kommission zur Reduktion von 
P�anzenschutzanwendungen („Farm to 
Fork“-Entwürfe) jetzt die „Nagelprobe“ 
kommt. Das gilt für die an den einver -
nehmlich getroffenen Regelungen des 
Niedersächsischen Weges beteiligten 
Akteure aus der niedersächsischen Poli -
tik sowie BUND und Nabu.

Erste Reaktionen zeigen hier ein ge -
mischtes Bild, von Unterstützung des 
Berufsstandes in seiner deutlichen Kri -
tik - bis hin zur öffentlichen Distanzie -
rung des Nabu, sich dieser Haltung 
anzuschließen. Die Landwirtschaft in 
Niedersachsen ist gleichfalls aufgerufen, 
seinen Verband beim Niedersächsischen 
Weg nicht daran zu messen, ob er auch 
geeignet ist, die Verfechter eines über -
wiegend ordnungsrechtlichen Ansatzes 
im Natur- und Umweltschutz auch auf 
Bundes- und EU-Ebene zum Einlenken 
zu bewegen.

Klimaschutz ist ein Megathema
Dazu bedarf es mehr, nämlich mutige 
und gewichtige Politikerinnen und 
Nichtregierungsorganisationen (NGO) 
in Berlin und Brüssel, die bereit sind, ei -
nen vergleichbaren Prozess zu wagen. 
Die Einholung von „Gutachten“ wie 
der Auftrag an die „Zukunftskommissi -
on Landwirtschaft“ (ZKL) oder die Bor -
chert-Kommission reicht dafür nicht aus, 
auch die Fachpolitiker und Haushälter 
in den Parlamenten und Regierungen 
müssen sich wie in Niedersachsen dann 
verbindlich einbinden lassen.

Mit großer Intensität agierte der Lan -
desverband erneut beim Thema „Moor -
klimaschutz“. Die Aktivitäten gipfelten 
in konkreten Positionierungen des Vor -
standes und in einer folgenden fachpo -
litischen Tagung gemeinsam mit dem 
Bremischen Landwirtschaftsverband im 
Juli in Bremen (s. auch S. 43 ff.). Dabei 
konfrontierte das Landvolk Bundesmini -
ster Cem Özdemir, die zuständigen Mi -
nister in der Landesregierung sowie Ver -
treter aus dem Landtag, kommunalen 
Gebietskörperschaften und den vor- und 
nachgelagerten Wirtschaftsbereichen 
mit Botschaften aus der Wissenschaft 
und machte deutlich, welche Schritte 

beim Moorbodenschutz angesichts der 
heute bekannten Fakten und politisch 
beschlossenen Klimaschutzziele unum -
gänglich sind.

Leider zeigten sich in Bremen sowohl 
der Bundeslandwirtschaftsminister als 
auch die Landesminister angesichts der 
anstehenden Herausforderungen denk -
bar schlecht aufgestellt. Unsicherheiten 
bei den Betroffenen über die Hand -
lungsfähigkeit und ausreichende �nan -
zielle Unterstützung konnten nicht ge -
mildert werden. Der Berufsstand wird 
sich die kommenden Jahre noch deut -
lich intensiver mit Klimaschutz und Kli -
mawandelanpassung in der Landwirt -
schaft auseinandersetzen - dies ist neben 
Biodiversität und „Ernährungspolitik“ 
das dritte Megathema der nächsten 
Jahrzehnte; es hat die Dimension des 
Kohleausstiegs im Rahmen der Energie -
wende.

Durch die Klimaerwärmung erlangen 
auch die Themen Wasserversorgung und 
landwirtschaftliche Beregnung immer 
stärkere Bedeutung. Entsprechend en -
gagiert mitgewirkt hat das Landvolk bei 
der Erarbeitung des niedersächsischen 
Wasserversorgungskonzepts, das im 
Sommer 2022 vom Umweltministerium 
veröffentlicht worden ist. Es zeigt, wel -
che Wasserbedarfe heute und zukünftig 
unter weiter fortschreitender Klimaer -
wärmung bestehen und zeigt Optionen 
auf, um dem steigenden Nutzungsdruck 
zu begegnen. Die bislang vor allem auf 
schnelle Entwässerung ausgebaute was -
serwirtschaftliche Infrastruktur wird in 
den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
umgebaut werden müssen, um eine aus -
reichende Versorgung, insbesondere 
in der Landwirtschaft, vor dem Hinter -
grund sich verändernder Niederschlags -
muster mit längeren Trockenphasen in 
der Vegetationsphase und vermehrten 
Niederschlägen in den Wintermonaten, 
sicherzustellen. Dabei ist zunächst ab -
zuwarten, inwieweit eine neue Landes -
regierung den Umbau der wasserwirt -
schaftlichen Infrastruktur fördert und 
wie viel Gelder für Maßnahmen in der 
Landwirtschaft zur Verfügung stehen.

Kritik am Enni-Meldeportal
Kritische Verschärfungen gab es 2022 
bei den Meldep�ichten im Landesdün -
gerecht. Ab 2023 müssen alle Land -
wirte auch außerhalb der so genannten 
„roten Gebiete“ zusätzliche Daten in das 
„Enni-Meldeportal“ eingeben. Der Ver -
band hat die Ausdehnung von Enni auf 
schlagbezogene Daten stark kritisiert, 


